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          Vorwort
 
        
 
        Die Verbreitung über das Internet ist kein Garant dafür, dass alle Informationen wirklich stimmig sind. Die Fülle des Rechtsgebiets „Internetrecht“ droht auch den Verfasser eines Buchs zu überfordern. Unendlich scheinen nicht nur Rechtsprechung und Gesetz- sowie Verordnungsgebung zu dem Thema, sondern auch die Sekundärliteratur. Angesichts dieser Fülle konzentriert sich das Skript auf die Vermittlung einer Übersicht über die Grundlagen und wichtige Rechtsprechung, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu wollen. Es erscheint schlichtweg unmöglich, auf allen Gebieten des Internetrechts zu Hause zu sein. Das vorliegende Werk unterlag bereits einer viele Jahre währenden Überarbeitung in verschiedensten Versionen. Ich bitte daher die Leserinnen und Leser um Verzeihung, wenn die eine oder andere Information nicht mehr aktuell, bereits überholt oder gar falsch sein sollte. Ich tue mein Bestes und damit nicht genug. Umso mehr freue ich mich daher über jedwede Rückmeldung. Kritische Hinweise können an meine E-Mail-Adresse (hoeren@uni-muenster.de) gerichtet werden. Gerade dieses Buch lebt und lebte in den letzten Jahren auch von den wertvollen Hinweisen der Leserinnen und Leser, die mit der Online-Version für Studium, Praxis oder Mitarbeit bzw. Schwerpunktstudium an unserem hiesigen Institut arbeiten und unermüdlich Rückmeldung geben. Für jegliche erfolgte sowie zukünftige Hinweise und Korrekturen bin ich Ihnen zu höchstem Dank verpflichtet.
 
        Der Aufbau dieses Buches richtet sich nach den Bedürfnissen der Internetanbieter. Diese brauchen, um im Internet auftreten zu können, vor allem
 
        
          	 
            Inhalte (ein Tummelplatz für das Immaterialgüterrecht),
 

          	 
            Werbung und Marketing (hier kommen die Wettbewerbsrechtler zu Wort),
 

          	 
            den Kontakt zum Kunden (was zu Ausführungen zum Vertragsschluss und zum E-Commerce-Recht führt)
 

          	 
            sowie Daten der Kunden (hier gilt das Datenschutzrecht).
 

        
 
        Nachfolgend findet sich noch ein Abschnitt zu der Frage, wer für alle diese Rechtsanforderungen haftet.
 
        Ich kann nur hoffen, dass der gnädige Leser trotz mancher Schwächen den einen oder anderen Hinweis für seine tägliche Praxis in den folgenden Überlegungen findet.
 
         
 
        
          
                	
                  Münster im Februar 2021

                	
                  Thomas Hoeren


          

        
 
      
       
         
          Erstes Kapitel: Das Urheberrecht
 
        
 
         
           
            Literatur:
 
            Dreier/Leistner, Urheberrecht im Internet: die Forschungsherausforderungen, GRUR 2013, 88; Gesmann-Nuissl/Wünsche, Neue Ansätze zur Bekämpfung der Internetpiraterie – ein Blick über die Grenzen, GRUR Int. 2012, 225; Grünberger, Die Entwicklung des Urheberrechts im Jahr 2019, ZUM 2020, 175; Klickermann, Urheberschutz bei zentralen Datenspeichern, MMR 2007, 7; Mantz, Die Entwicklung des Internetrechts, NJW 2020, 2449; Ott, Die Google Buchsuche – Eine massive Urheberrechtsverletzung?, GRUR Int. 2007, 562; Paal/Hennemann, Schutz von Urheberrechten im Internet – ACTA, Warnhinweismodell und Europarecht, MMR 2012, 288; Röhl/Bosch, Musiktauschbörsen im Internet – Eine rechtliche Bewertung aus aktuellem Anlass, NJW 2008, 1415; Schack, Rechtsprobleme der Online-Übermittlung, GRUR 2007, 639; Seichter, Die Verfolgung von Verletzungen geistiger Eigentumsrechte durch Verbraucher im Internet, VuR 2007, 291; Specht–Riemenschneider/Riemenschneider/Schneider, Internetrecht, Berlin 2020,1 ff.; Spindler, Reform des Urheberrechts im „Zweiten Korb“, NJW 2008, 9.
 
          
 
          
            I. Vorüberlegungen
 
            1 Ein Anbieter im E-Commerce muss sich zunächst durch den Dschungel des Immaterialgüterrechts wühlen, bevor er mit einem Projekt beginnen kann. Dabei ist vor allem die Abgrenzung von Urheber- und Patentrecht wichtig. Das Urheberrecht schützt künstlerische oder wissenschaftlich-technische Leistungen, die eine gewisse Originalität und Kreativität aufweisen. Der Schutz besteht unabhängig von einer Registrierung, eines Copyright-Vermerks oder anderen Formalitäten. Er beginnt mit der Schöpfung des Werkes und endet 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers (post mortem auctoris; § 64 UrhG).
 
            2 Neben dem Urheberrecht steht das Patentrecht, das den Schutz innovativer Erfindungen regelt. Für den patentrechtlichen Schutz ist die Anmeldung und Registrierung beim DPMA oder EPMA erforderlich. Der Schutz besteht nur für 20 Jahre ab dem Zeitpunkt der Anmeldung (§ 16 PatG); danach ist die Erfindung zur Benutzung frei. Neben dem Urheber- und Patentrecht bestehen noch weitere Schutzsysteme, die aber hier lediglich am Rande erwähnt werden können. Dazu zählen:
 
            
              	 
                der Schutz des Designs durch das Designrecht (früher Geschmacks- und Gebrauchsmusterrecht),1
 

              	 
                der Schutz der Kennzeichen durch das Markenrecht,
 

              	 
                das Geheimnisschutzgesetz
 

              	 
                der ergänzende Leistungsschutz über §§ 3, 4 Nr. 3 UWG,
 

              	 
                der deliktsrechtliche Schutz über § 823 Abs. 1 BGB und
 

              	 
                die Möglichkeit einer Eingriffskondiktion (§ 812 Abs. 1 S. 1, 2. Var. BGB).
 

            
 
            3 Geregelt ist das Urheberrecht im Urheberrechtsgesetz aus dem Jahre 1965, einem Regelwerk, das schon aufgrund seines Alters nicht auf das Internet bezogen sein kann. Internetrechtlich relevant sind vor allem die Neuregelungen zum Open Access in § 38 Abs. 4 UrhG2 sowie die Neuregelung zur Nutzung verwaister Werke nach den §§ 61 ff. UrhG.3 Weitere bedeutende Änderungen des Urheberrechts, insb. im Bereich der Rechtsdurchsetzung, zog die Umsetzung der sog. Enforcement-Richtlinie4 zum 1. September 20085 nach sich.6 Vor dem Hintergrund der fortgeschrittenen technischen und wirtschaftlichen Entwicklung bestand jedoch Anpassungsbedarf hinsichtlich eines einheitlichen unionsrechtlichen Urheberrechtsrahmens. Daraufhin wurde – trotz erheblicher Kritik u. a. von Seiten zahlreicher Bürgerrechtsorganisationen und der Wissenschaft – die EU-Urheberrechtsrichtlinie (offizieller Name: „Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt“)7 am 26. März 2019 vom Europäischen Parlament beschlossen und am 17. Mai 2019 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Die Umsetzungsfrist der DSM-RL und der am selben Tag veröffentlichten Online-SatCab-Richtlinie (EU) 2019/7898, welche Vorschriften für die Ausübung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten in Bezug auf bestimmte Online-Übertragungen von Sendeunternehmen und die Weiterverbreitung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen enthält, läuft am 7. Juni 2021 ab. Am 13. Oktober 2020 hat das BMJV den mit großer Spannung erwarteten Referentenentwurf für ein Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes (Stand 2. September 2020)9 veröffentlicht. Der Ref-E betrifft sowohl die Umsetzung der DSM-RL als auch die der Online-SatCab-RL und sieht dafür vor allem Änderungen des UrhG sowie des VGG vor. Umstrittene Themenkreise sind dabei insb. das Leistungsschutzrecht für Presseverleger in Art. 15 DSM-RL, das durch die §§ 87 f-87k UrhG-E umgesetzt werden soll und Art. 17 DSM-RL, der die Verpflichtung von Plattformbetreibern zur Lizenzierung urheberrechtlich geschützter Inhalte vorsieht, was mit der brisanten Frage nach sog. Uploadfiltern einhergeht. Art. 17 DSM-RL soll durch ein neues, eigenständiges Urheberrechts-Datenanbieter-Gesetz (UrhDaG-E) Rechnung getragen werden.10
 
           
          
            II. Kollisionsrechtliche Fragen
 
             
              Literatur:
 
              Buchner, Rom II und das Internationale Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, GRUR Int 2005, 1004; Leistner, Grundlagen und Perspektiven der Haftung für Urheberrechtsverletzungen im Internet, ZUM 2012, 722; Liesching, Das Herkunftslandprinzip nach E-Commerce- und AVMD-Richtlinie, MMR-Beil. 2020, 3; Petry, Schutzland oder Ursprungsland – Wer bestimmt den Urheber nach der Revidierten Berner Übereinkunft?, GRUR 2014, 536; Picht/Kopp, Die internationale Zuständigkeit für Immaterialgüterrechtsverletzungen im Internet nach den EuGH-Entscheidungen Hejduk und Pinckney, GRUR Int 2016, 232; Stieper, Grenzüberschreitender Zugang zu digitalen Inhalten – oder Reform des europäischen Urheberrechts?, GRUR 2015, 1145.
 
            
 
            4 Die Informationsindustrie ist ein international ausgerichteter Wirtschaftssektor. Informationen sind ihrer Natur nach ubiquitär, d. h. überall verbreitet. Sie können ohne hohen Kostenaufwand reproduziert und – z. B. über internationale Datennetze – in wenigen Sekunden transferiert werden. Gerade die Satellitenübertragung oder das Internet zeigen, dass nationale Grenzen hierfür keine besondere Bedeutung mehr haben. Daher stellt sich vorab die Frage, ob und wann das deutsche Urheberrecht bei Informationsprodukten zur Anwendung kommt.
 
            5 Für schuldrechtliche Verpflichtungen zur Übertragung von Urheberrechten kann das anwendbare Recht vertraglich durch eine ausdrückliche oder konkludente Rechtswahl gem. Art. 3 Rom I-VO geregelt werden.11 Die Parteien vereinbaren die Anwendung einer bestimmten Urheberrechtsordnung auf ihre Rechtsbeziehungen. Somit unterliegt ein Vertrag vorrangig dem von den Parteien gewählten Recht. Treffen die Parteien demnach eine Vereinbarung darüber, welches Recht Anwendung finden soll, ist diese immer vorrangig zu beachten. Insbesondere die Vereinbarung eines Gerichtsstandes soll ein (widerlegbares) Indiz für die Wahl des am Gerichtsort geltenden materiellen Rechts sein.12
 
            6 Zwingende Vorschriften haben jedoch auch regelmäßig Auswirkungen auf Urheberrechtsverträge. Grundsätzlich sind die Bestimmungen des UrhG nicht international zwingend, da sie privatschützender Rechtsnatur sind.13 Umstritten ist allerdings die Einordnung des § 32b UrhG, welcher die zwingende Anwendung des § 32 UrhG (angemessene Vergütung) sowie des § 32a UrhG (weitere Beteiligung des Urhebers) für bestimmte Fälle vorschreibt.14
 
            7 Der rechtliche Anknüpfungspunkt für die Rechtswahl bei Urheberrechtsverträgen ist umstritten.15 Erhält der Rechteinhaber von dem Verwerter lediglich ein Entgelt für die Übertragung der Nutzungsrechte, gelangt man über Art. 4 Abs. 2 Rom I-VO zur Anwendung der Rechtsordnung des Staates des Rechteinhabers.16 Soweit den Verwerter selbstständige Ausübungs- oder Verwertungspflichten treffen, findet das Recht des Staates, in welchem dieser seinen Sitz hat, Anwendung.17 Für die Bestimmung der Rechtswahl bestimmter Urheberrechtsverträge (z. B. Verlagsverträge, Filmverträge) bestehen besondere Regelungen, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll.18 Darüber hinaus ist zu beachten, dass das gewählte Recht allein für die vertraglichen Rechtsbeziehungen entscheidend ist. So werden die oftmals auftretenden deliktischen Rechtsfragen nicht dem gewählten Vertragsstatut unterstellt, sondern nach dem Deliktsstatut beurteilt. Für außervertragliche Schuldverhältnisse aus einer Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums ist insofern Art. 8 Rom II-VO maßgebend. Dabei sieht Art. 8 Rom II-VO eine von der Grundanknüpfung des Art. 4 Rom II-VO (Erfolgsortprinzip) abweichende Anknüpfungsregel vor: Bei einer Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums, wozu u. a. die Urheberrechte, verwandte Schutzrechte, das Recht sui-generis für Datenbanken sowie gewerbliche Schutzrechte gehören,19 kommt gem. Art. 8 Abs. 1 Rom II-VO das sog. Territorialitätsprinzip bzw. Schutzlandprinzip (lex loci protectionis)20 zum Tragen. Demnach ist das „Recht des Staates anzuwenden, für den der Schutz beansprucht wird“.21
 
            8 Eine Ausnahme gilt gem. Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO für gemeinschaftsweit einheitliche Schutzrechte: Dort ist „das Recht des Staates anzuwenden, in dem die Verletzung begangen wurde“, es kommt folglich auf den Handlungsort an. Zu solchen Schutzrechten zählen zurzeit die Unionsmarke (Art. 1 Abs. 2 UMV), das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (Art. 1 Abs. 3 GGV), der gemeinschaftliche Sortenschutz (Art. 2 GSortenV) sowie der gemeinschaftsweite Schutz geographischer Herkunftsangaben (Erwägungsgrund Nr. 11 VO (EG) 2006/510).22 In diesem Sinne sind auch staatsvertragliche Sonderregelungen zu beachten.23
 
            9 Gem. Art. 8 Abs. 3 Rom II-VO ist zudem eine Rechtswahl – unabhängig von deren Zeitpunkt – im Gegensatz zu den schuldrechtlichen Verpflichtungen ausgeschlossen.24 Das Statut kann weder zugunsten des gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalts von Haftendem und Geschädigtem (Art. 4 Abs. 2 Rom II-VO), noch zugunsten einer offensichtlich enger verbundenen Rechtsordnung (Art. 4 Abs. 3 Rom II-VO) aufgelockert werden.25
 
            10 Werden durch eine einzige Handlung Immaterialgüterrechte in mehreren Staaten betroffen, so handelt es sich um ein sog. Multistate-Delikt. In diesem Zusammenhang bereitet die Geltung des Schutzlandprinzips insb. Rechteverwertern im Internetbereich große Probleme: Diejenigen, die sich rechtmäßig verhalten wollen, müssten ihre Online-Auftritte nach den Urheberrechtsordnungen all derjenigen Staaten ausrichten, in denen ihr Angebot abrufbar ist, da jeder dieser Staaten potenziell als Schutzland in Betracht kommt.26 Damit wird aber der Internetauftritt zu einem rechtlich unmöglichen Unterfangen, denn zu einer effektiven Kontrolle der Rechtmäßigkeit des Auftritts müssten alle weltweit bekannten Urheberrechtsordnungen (technisch gesehen alle Rechtsordnungen der Welt) berücksichtigt werden. Es wäre daher auch möglich, dass sich jemand aus Deutschland vor einem amerikanischen Gericht verantworten und dort ggf. einen hohen „punitive damage“ (Strafschadensersatz) zahlen muss, weil seine Inhalte dort rechtswidrig sind.
 
            11 Trotz der aus konsequenter Anwendung des Grundsatzes lex loci protectionis (Art. 8 Abs. 1 Rom II-VO) resultierenden rechtlichen Mosaikbetrachtung, ist die alternative Anknüpfung an das Spürbarkeitskriterium (z. B. in Gestalt eines „hinreichenden Inlandsbezugs“) abzulehnen.27 Daher sollte die Korrektur einer zu breiten distributiven Anknüpfung auf sachrechtlicher und nicht auf kollisionsrechtlicher Ebene vorgenommen werden. Hier ist dann das zur Anwendung berufene Recht entscheidend.28
 
            12 Der BGH29 hat dazu bereits Stellung bezogen, indem er entschieden hat, dass nicht jedes im Inland abrufbare Angebot von Dienstleistungen im Internet bei Verwechslungsgefahr mit einem inländischen Kennzeichen kennzeichenrechtliche Ansprüche auslösen könne: Eine Verletzungshandlung bedürfe eines wirtschaftlich relevanten Inlandsbezugs oder mit den Worten der WIPO, eines „commercial effect“.30
 
            13 In gewissen schwerwiegenden Fällen (insb. hinsichtlich der „punitive damages“31) kann allerdings auch auf kollisionsrechtlicher Ebene unter Rückgriff auf die öffentliche Ordnung (ordre public) des Gerichtsstaates (Art. 26 Rom II-VO) oder aufgrund zwingender Vorschriften (Art. 16 Rom II-VO) die Anwendung des Art. 8 Rom II-VO versagt werden.
 
            14 Um den o. g. Problemen zu begegnen, hat die Europäische Kommission in ihrem Grünbuch zur Online-Verbreitung audiovisueller Medien32 angeregt, das bei Satellitensendungen anzuwendende Ursprungslandprinzip auch bei der Online-Übertragung anzuwenden.33 Dies könne allerdings zu einem „race-to-the-bottom“, also einer Verlegung der Geschäfte in das Land mit dem niedrigsten Schutzniveau, führen. Auch wurde die Kodifizierung eines einheitlichen europäischen Urheberrechts oder die Einführung eines optionalen europäischen Urheber-Registerrechts neben den nationalen Rechtsordnungen angedacht.34
 
           
          
            III. Schutzfähige Werke
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              Büchner, Die urheberrechtliche Schutzfähigkeit virtueller Güter, K & R 2008, 425; Jaeger/Koglin, Der rechtliche Schutz von Fonts, CR 2002, 169; Kazemi, Online-Nachrichten in Suchmaschinen – Ein Verstoß gegen das deutsche Urheberrecht?, CR 2007, 94; Solmecke/Bärenfänger, Urheberrechtliche Schutzfähigkeit von Dateifragmenten – Nutzlos = Schutzlos, MMR 2011, 567; Thormann, Links und Frames und ihr Rechtsschutz im Internet, Mitt. 2002, 311.
 
            
 
            15 Wenn das deutsche Urheberrecht kollisionsrechtlich also Anwendung findet, stellt sich als nächstes die Frage, welche Werke urheberrechtlich überhaupt schutzfähig sind.
 
            
              1. Der Katalog geschützter Werkarten
 
              16 Nach § 1 UrhG ist der Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst durch das UrhG geschützt. § 2 Abs. 1 UrhG greift diese Kategorien auf, indem die Norm einen Beispielskatalog geschützter Werkarten enthält und diese näher konkretisiert. Der Beispielskatalog des § 2 Abs. 1 UrhG ist dabei nicht abschließend, sodass auch künftige technische Erscheinungsformen einer Werkart zugeordnet werden können. Als Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst sind hiernach etwa Sprachwerke, Werke der Musik, Werke der bildenden Kunst sowie Lichtbild- und Filmwerke geschützt. Geschützt sein kann z. B. die Sprachgestaltung von Webseiten, wenn der Text eine individuelle Wortwahl und Gedankenführung aufweist.35 Insbesondere in Bezug auf multimediale Werke ist im Einzelfall festzustellen, welches „Element“ einen urheberrechtlichen Schutz durch die Zuordnung zu einer der in § 1 UrhG genannten Werkarten beanspruchen kann.36 So wird Software bspw. der Werkart der Literatur zugeordnet.
 
              17 Zu den klassischen Werken treten in der Zwischenzeit neue internetspezifische Werkarten hinzu. Insbesondere sei hier für den Fernsehbereich auf den Bereich der virtuellen Figuren verwiesen.37 Solche Computeranimationen sind meist als Werke der bildenden Kunst anzusehen und dementsprechend über § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG geschützt; dieser Schutz erstreckt sich auch auf das elektronische Bewegungsgitter der Figur. Die grundsätzliche Schutzfähigkeit solcher virtuellen Güter wurde im Zusammenhang mit dem sog. „Second Life“ relevant.38 Wie der BGH im Fall Pippi Langstrumpf39 betont, kommt der Schutz einer literarischen Figur als Sprachwerk in Betracht, wenn diese Figur durch eine unverwechselbare Kombination äußerer Merkmale, Charaktereigenschaften, Fähigkeiten und typischen Verhaltensweisen beschrieben wird. Das Urheberrecht an einer solchen Figur wird jedoch nicht schon dadurch verletzt, dass lediglich wenige äußere Merkmale übernommen werden, die für sich genommen den Urheberrechtsschutz nicht begründen könnten. Der BGH40 hat ferner entschieden, dass mit dem Vertrieb eines PippiLangstrumpf-Kostüms auch nicht gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen werde. Zwar könne eine literarische Figur wie Pippi Langstrumpf durch das Wettbewerbsrecht gegen Nachahmungen geschützt sein, das Kostüm sei aber keine Nachahmung der Figur „Pippi Langstrumpf“. Hierfür seien die Übereinstimmungen zwischen Kostüm und den charakteristischen Merkmalen von Pippi Langstrumpf zu gering.
 
             
            
              2. Idee – Form
 
               
                Literatur:
 
                Heinkelein, Der Schutz der Urheber von Fernsehshows und Fernsehformaten, Baden-Baden 2004; Hertin, Zur urheberrechtlichen Schutzfähigkeit von Werbeleistungen unter besonderer Berücksichtigung von Werbekonzeptionen und Werbeideen, GRUR 1997, 799; Stieper, Urheber- und wettbewerbsrechtlicher Schutz von Werbefiguren (Teil 1), GRUR 2017, 649.
 
              
 
              18 Zu bedenken ist, dass das Urheberrechtsgesetz nur die Form eines Werkes schützt, d. h. die Art und Weise seiner Zusammenstellung, Strukturierung und Präsentation. Die Idee, die einem Werk zugrunde liegt, ist nicht geschützt. Je konkreter einzelne Gestaltungselemente übernommen worden sind, desto wahrscheinlicher ist die urheberrechtliche Verletzung. Schwierig, ja fast unmöglich scheint die Grenzziehung zwischen Idee und Form. Hier wird man beachten müssen, dass die Unterscheidung nicht ontologisch erfolgen darf, sondern auf einer gesellschaftlichen Entscheidung zugunsten des Freihaltebedürfnisses, also der freien Nutzung, beruht. Im Übrigen gilt es zu bedenken, dass sich für das Zivilrecht durchaus auch ein Eigentumsrecht an Daten41 konstruieren lässt.42 So soll der Arbeitgeber nach § 950 BGB das Eigentumsrecht an einer Software bekommen, die der Arbeitnehmer auf ein Notebook des Arbeitgebers überträgt.43
 
              19 Zu den freien Ideen gehören z. B. Werbemethoden, wissenschaftliche Lehren sowie sonstige Informationen, die als Allgemeingut anzusehen sind. Im Fernsehbereich spielt die Abgrenzung von Idee und Form eine zentrale Rolle, wenn es um Showformate geht.44 Dies bekräftigte der BGH in der Entscheidung zu der Kinderfernsehserie „Kinderquatsch mit Michael“. Der Vorwurf französischer Produzenten, diese Serie lehne sich unzulässigerweise an das Format der seit 1977 in Frankreich ausgestrahlten Sendereihe „L‘école des fans“ an, blieb in allen Instanzen ohne Erfolg. Nach Auffassung des BGH 45 ist das Format von „L‘école des fans“ nicht urheberrechtlich schutzfähig. Die Idee zu einer neuen Spielshow ist demnach ebenso wenig schutzfähig46 wie der Hinweis auf neue Themen für die Berichterstattung. Ein Schutz kommt für den audiovisuellen Bereich nur bei ausgearbeiteten Treatments oder Drehbüchern in Betracht.
 
              20 Auch für die Werbebranche bringt dies erhebliche Schutzbeschränkungen mit sich. So sind zwar Werbeanzeigen dem Schutz des UrhG zugänglich. Sie müssen hierzu aber in ihren individuellen Bestandteilen eine eigenschöpferische Prägung und Gestaltung aufweisen.47 Bei einem Gesamtvergleich mit vorbestehenden Gestaltungen müssen sich schöpferische Eigentümlichkeiten ergeben, die über das Handwerksmäßige und Durchschnittliche deutlich hinausragen. Die Idee, als erster eine Werbemethode auf bestimmte Produkte anzuwenden, reicht für einen urheberrechtlichen Schutz nicht aus. Es kommt vielmehr auf die Umsetzung dieser Idee in Form und Inhalt an.48 Die abstrakte Idee und Konzeption einer Werbekampagne, die noch keinen schöpferischen Ausdruck in einer bestimmten Gestaltung gefunden hat, genießt daher keinen urheberrechtlichen Schutz.49
 
              21 Im Softwarebereich bestimmt § 69a Abs. 2 S. 2 UrhG ausdrücklich, dass Ideen und Grundsätze, auf denen ein Element des Computerprogramms basiert, sowie die den Schnittstellen zugrundeliegenden Grundsätze nicht geschützt sind. Das bedeutet, dass die Verfahren zur Lösung eines Problems und die mathematischen Prinzipien in einem Computerprogramm grundsätzlich nicht vom urheberrechtlichen Schutz umfasst werden, wobei wiederum die Abgrenzung zu der geschützten konkreten Ausformulierung dieser Grundsätze äußerst schwierig ist. Vom EuGH werden so z. B. die Funktionalität eines Computerprogramms, die Programmiersprache oder das Dateiformat, die im Rahmen eines Computerprogramms verwendet werden, um bestimmte Funktionen des Programms zu nutzen, nicht als Ausdrucksform dieses Programms angesehen und unterfallen daher nicht dem Schutz des Urheberrechts an Computerprogrammen i. S. d. § 69a UrhG.50
 
              22 Während bei wissenschaftlichen und technischen Inhalten ein besonderes Freihaltebedürfnis besteht, kommt bei literarischen Werken ein Schutz des Inhalts in Betracht. So bejaht die Rechtsprechung einen Urheberrechtsschutz bei Romanen nicht nur für die konkrete Textfassung, sondern auch für eigenpersönlich geprägte Bestandteile des Werks, die auf der schöpferischen Fantasie des Urhebers beruhen, wie etwa der Gang der Handlung sowie die Charakteristik und Rollenverteilung der handelnden Personen.51
 
              23 Für den Betroffenen ist die freie Nutzbarkeit von Ideen ein unlösbares Problem. Es gibt zahlreiche Branchen, deren Kreativität und Erfolg einzig und allein auf Ideen beruhen. So bedarf es in der Werbebranche oft einiger Mühen, um die Idee für eine Werbestrategie zu entwickeln. Auch in der schnelllebigen Fernsehbranche haben Einfälle für neue Sendekonzepte eine enorme Bedeutung. In all diesen Branchen steht der Ideengeber schutzlos da. Er kann sich gegen die Verwertung seiner Einfälle nicht zur Wehr setzen. Auch eine Hinterlegung oder Registrierung hilft hier nicht weiter, da diese nichts an der Schutzunfähigkeit von Ideen zu ändern vermag. Die gewerblichen Schutzrechte (insb. das PatentG und GebrauchsmusterG) bieten nur unter sehr hohen Voraussetzungen einen Schutz für technische Erfindungen. Auch das Wettbewerbsrecht (UWG) schützt grundsätzlich nicht vor der Übernahme von Ideen. Unter den Schutzvoraussetzungen des MarkenG können Werbeslogans jedoch geschützt sein. Der EuGH hat dementsprechend „Vorsprung durch Technik“ in vielen Warenklassen als eintragungsfähig anerkannt; er will Slogans mit einer „gewissen Originalität oder Prägnanz“ schützen, die sie leicht merkfähig machen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen.52 Die gewerblichen Schutzrechte sind indes für den Schutz von Werbeslogans weniger interessant, weil sie der Anmeldung und Eintragung in ein öffentliches Register bedürfen (z. B. nach §§ 32 ff. MarkenG), während der urheberrechtliche Schutz mit dem Realakt der Schöpfung beginnt.
 
             
            
              3. Schutzhöhe
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                Häuser, Sound und Sampling, München 2002; Röhl, Die urheberrechtliche Zulässigkeit des Tonträger-Sampling, K & R 2009, 172; Schack, Zu den Ansprüchen des Tonträgerherstellers wegen Sound Sampling, JZ 2009, 475; Stieper, Zur Frage der Urheber- und Leistungsschutzrechteverletzung durch Sound Sampling, ZUM 2009, 223.
 
              
 
              24 Nach § 2 Abs. 2 UrhG sind Werke i. S. d. Gesetzes nur solche, die als persönliche geistige Schöpfungen angesehen werden können. Das Gesetz verweist mit dem Erfordernis der „Schöpfung“ auf die Gestaltungshöhe, die für jedes Werk im Einzelfall nachgewiesen sein muss. Nicht jedes Werk ist geschützt, sondern nur solche, deren Formgestaltung ein hinreichendes Maß an Kreativität beinhaltet.
 
              25 Beiträge, Meldungen oder Posts, die Nutzer auf Media-Plattformen, wie bspw. Facebook, Twitter, Google+ o. ä., veröffentlichen, müssen ebenfalls die erforderliche Schöpfungshöhe erreichen, um urheberrechtlichen Schutz zu erlangen. Hierbei ist in einem ersten Schritt zu hinterfragen, ob derartige Plattformen dem Nutzer überhaupt die Möglichkeit einräumen, seine „Seite“ individuell zu gestalten. Bei den meisten sozialen Netzwerken schließt die Plattform eine eigenschöpferische Gestaltung durch den Anwender aus.53 I. d. R. werden kurze Statusmeldungen diese Schwelle der eigenschöpferischen Leistung nicht übertreten können, wenngleich sie nicht anhand ihrer Qualität zu beurteilen sind. Ausschlaggebend ist allein, ob dem Beitrag eine besondere Individualität bzw. eine gestalterische Eigenart innewohnt.54 Oftmals können Nutzer auf diesen Plattformen auch Videos oder Bilder hochladen – sofern diesen Werken eine eigenschöpferische Gestaltung immanent ist, kann ihnen ein urheberrechtlicher Schutz zuzusprechen sein. Dies wird jedenfalls nicht bei kurzen Handy-Videos anzunehmen sein. Hat der Nutzer jenes Werk jedoch mit einer eigenschöpferischen Note versehen (durch Bearbeitung, Schnitt, Kameraeinstellungen, Musik-Hinterlegung usw.), öffnet dies die Möglichkeit eines urheberrechtlichen Schutzes.55
 
              26 In der Rechtsprechung wurde über viele Jahrzehnte zwischen Werken der schönen und der angewandten Künste unterschieden. Die schönen Künste gehören zu den traditionellen Schutzgütern des Urheberrechts.
 
              27 Für Werke der angewandten Kunst, einschließlich von Gebrauchstexten, war lange Zeit ein erhöhtes Maß an Gestaltungshöhe verlangt worden.56 Diese Kriterien hat der BGH in der Entscheidung „Geburtstagszug“ aufgegeben.57 An den Urheberrechtsschutz von Werken der angewandten Kunst i. S. v. § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG seien grundsätzlich keine anderen Anforderungen zu stellen als an den Urheberrechtsschutz von Werken der zweckfreien bildenden Kunst oder des literarischen und musikalischen Schaffens. Es genüge daher, dass sie eine Gestaltungshöhe erreichen, die es nach Auffassung der „für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise“ rechtfertigt, von einer „künstlerischen“ Leistung zu sprechen.58 Es sei dagegen nicht erforderlich, dass sie die Durchschnittsgestaltung deutlich überragen. Allerdings hat der EuGH nunmehr klargestellt, dass ein rein ästhetischer Effekt eines Gegenstandes noch nicht ausreicht, um die erforderliche Schöpfungshöhe zu begründen, da Schönheitsempfindungen naturgemäß Ausfluss subjektiver Betrachtungen seien; erforderlich sei vielmehr ein objektiv konstatierbares Maß an Schöpfungshöhe.59 Die Kehrseite des erweiterten Designschutzes ist allerdings das Phänomen der Doppelschöpfungen. Doppelschöpfungen können im Bereich der sogenannten kleinen Münze, d. h. dort, wo die Grenze zwischen Schutzfähigkeit und Schutzlosigkeit liegt und technische Zwänge oder übliche und naheliegende Gestaltungsweisen eine gewisse Form vorgeben, vorkommen.60 Wie das OLG Frankfurt a. M.61 feststellte, sei die Verwendung naturalistischer Motive (z. B. Blumen und Tiere) im Bereich der Gestaltung von Mustern (Stoff/Tapeten) grundsätzlich gebräuchlich. Der geistig-schöpferische Gehalt einer Tapete, auf welcher echte Fasanenfedern nach dem Zufallsprinzip in Handarbeit vollflächig unter Verdeckung der Federkiele, verklebt werden, verharre im untersten Bereich des Werkschutzes. Der EuGH hat allerdings in der Entscheidung Brompton62 festgestellt, dass der Urheberrechtsschutz auf ein Erzeugnis Anwendung findet, dessen Form, zumindest teilweise, zur Erreichung eines technischen Ergebnisses erforderlich ist, wenn es sich bei diesem Erzeugnis um ein aus einer geistigen Schöpfung entspringendes Originalwerk handelt, weil der Urheber des Werkes mit der Wahl der Form des Erzeugnisses seine schöpferische Fähigkeit in eigenständiger Weise zum Ausdruck bringt, indem er freie und kreative Entscheidungen trifft, sodass diese Form seine Persönlichkeit widerspiegelt.
 
              28 Eine solch großzügige Rechtsprechung schafft das Risiko, dass der Schutz des Urheberrechts über den eigentlichen Kernbereich von Literatur, Musik und Kunst hinaus uferlos ausgeweitet würde und auch bei minimaler kreativer Gestaltung ein monopolartiger Schutz bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers bejaht werden müsste. Selbst in der US-amerikanischen Rechtsprechung machten sich bereits in den neunziger Jahren Tendenzen bemerkbar, erhöhte qualitative Kriterien an die Gewährung des Copyrights anzulegen.63 Umgekehrt vertritt der EuGH nunmehr, dass das Schutzniveau zugunsten der Urheber weit auszulegen sei und damit z. B. durchaus Textauszüge mit elf Wörtern urheberrechtlich geschützt sein könnten.64 Entscheidend sei, dass der Urheber „seinen schöpferischen Geist in origineller Weise zum Ausdruck“ bringe. Die deutsche Rechtsprechung ist im Hinblick auf Textbestandteile und deren Schutz immer noch skeptisch. So wurde in der Werbung für eine Buchhandlung ein Schutz für den Slogan „Thalia verführt zum Lesen“ verneint.65 Geschützt ist auch nicht der Tweet „Wenn das Haus nasse Füße trägt“. 66 Großzügiger ist man im Markenrecht; dort werden die Kürze, Originalität und Prägnanz eines Slogans als wichtige Indizien angesehen, die für eine Unterscheidungskraft eines Zeichens sprechen können.67 Jedenfalls ist zu bedenken, wie auch der BGH zu verstehen gibt, dass aus einer niedrigen Schutzschwelle ein enger Schutzbereich folgt.68
 
              29 Besondere Probleme bereiten computergenerierte Werke. Computer sind in der Lage, Grafiken (sog. Fraktale) zu generieren, Software zu programmieren oder gar Liebesgedichte zu schreiben. In diesen Fällen ist fraglich, ob man hier noch von persönlichen Schöpfungen i. S. d. § 2 Abs. 2 UrhG reden kann. Meist wird darauf abgestellt, dass die Computer nur deshalb „kreativ“ sein können, weil sie ihrerseits von einem menschlichen Programmierer persönlich zur „Kreativität“ programmiert sind. Diesem Programmierer sollen dann auch die Rechte an den abgeleiteten Werken zustehen. Zumindest ist dies die gesetzgeberische Lösung im britischen Copyright, Designs and Patents Act von 1988.69 In Deutschland wird immer noch stark die Auffassung vertreten, dass solche Werke nicht schutzfähig seien.70 Dem Sinn und Zweck des § 2 Abs. 2 UrhG folgend wird dem Programmierer, der den Computer als Werkzeug zur Werkerstellung nutzt, ein entsprechendes Urheberrecht i. d. R. zugesprochen. Letztlich bleibt aber eine Prüfung des Einzelfalls unentbehrlich. Hierbei kommt es erstens darauf an, dass der Programmierer einen bestehenden Gestaltungsraum bei der Programmierung nutzt. Außerdem ist entscheidend, wie eng die Befehle an den Computer gefasst werden. Richtigerweise wird man urheberrechtlichen Schutz umso eher bejahen, je weniger die Schöpfung das Ergebnis einer zufälligen Auswahl durch das Computerprogramm ist.71
 
              30 Die Übernahme des Quelltextes einer Webseite mit Anzeigen ist nach Auffassung des OLG Frankfurt a. M72 weder als Urheberrechtsverstoß noch als Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht anzusehen. Das Umsetzen in HTML-Code sei keine persönliche geistige Schöpfung wie sie ein urheberrechtlicher Werkschutz voraussetze. Mangels Programmierleistung komme auch ein urheberrechtlicher Schutz als Computerprogramm nicht in Betracht. Ferner verletze die Übernahme der Seite durch den Mitkonkurrenten nach Ansicht des Gerichts nicht das Wettbewerbsrecht.73 Rechtswidrig ist eine Übernahme fremder Leistungen grundsätzlich dann, wenn die übernommenen Inhalte wettbewerbliche Eigenart besitzen und besondere Unlauterkeitsmerkmale eine relevante subjektive Behinderung des nachgeahmten Konkurrenten begründen. Eine wettbewerbliche Eigenart sei aber in der Internetseite nicht zu erkennen, da diese in Aufbau, Logik der Darstellung, Inhalt sowie grafischer Aufbereitung keine Besonderheiten gegenüber üblichen Online-Stellenmarktanzeigen aufweise und auch die Erstellung keinen erheblichen Aufwand erfordert habe. Ergänzend kann hier auf eine Entscheidung des LG Düsseldorf74 hingewiesen werden, wonach das Design einer Internetseite auch als nicht eingetragenes Geschmacksmuster geschützt sein kann. Erforderlich sei lediglich, dass sich in der Internetseite ein Muster findet, das neu ist und Eigenart besitzt. Nicht geschützt ist nach Auffassung des OLG Hamm75 die Gestaltung von Webbuttons. Ähnlich soll eine Menüführung für ein multimediales Werk nicht schutzfähig sein.76
 
              31 Schwierigkeiten bereiten Onlineauftritte auch insofern, als teilweise nicht ganze Sprach-, Lichtbild- oder Filmwerke eingespeist, sondern kleinste Partikel der betroffenen Werke verwendet werden. So wird etwa bei Musik manchmal lediglich der Sound kopiert; die Melodie hingegen wird nicht übernommen.77 Bei Musik ist regelmäßig nur die Melodie – allerdings schon bei geringer Kreativität78 – geschützt. Für Melodien gilt der sog. „starre Melodienschutz“ aus § 24 Abs. 2 UrhG, der das Entnehmen einer Melodie und deren Zugrundelegung für ein neues Werk der Musik von der Zustimmungsfreiheit nach § 24 Abs. 1 UrhG ausnimmt. Außerhalb des urheberrechtlichen Schutzbereiches liegen die rein handwerkliche Tätigkeit, die kein geistiges Schaffen ist, und alle gemeinfreien Elemente – so die formalen Gestaltungselemente, die auf den Lehren von Harmonik, Rhythmik und Melodik beruhen.79
 
              32 Schlagzeugfiguren, Bassläufe oder Keyboardeinstellungen sind folglich nach allgemeiner Auffassung80 urheberrechtlich nicht geschützt, da sie nicht melodietragend, sondern lediglich abstrakte Ideen ohne konkrete Form seien. Ähnliches gilt für Klangdateien (sog. Presets).81 Insoweit rächt sich die Unterscheidung von Idee und Form, die dazu führt, dass nur die Melodie als urheberrechtsfähig angesehen wird. Hier ist ein Umdenken erforderlich, das auch den Sound als grundsätzlich urheberrechtsfähig begreift.82 Ansätze dazu finden sich im BGH-Urteil „Goldrapper“83. Zugunsten des Rappers Bushido entschied der BGH, dass bei Musikstücken die schöpferische Eigentümlichkeit in ihrer individuellen ästhetischen Ausdruckskraft liege. Eine individuelle schutzfähige Leistung könne sich nicht nur aus der Melodie und dem Einsatz der musikalischen Ausdrucksmittel der Rhythmik, des Tempos, der Harmonik und des Arrangements ergeben. Vielmehr könne auch die Durchführung der Instrumentierung und Orchestrierung geschützt sein. Nicht dem Urheberrechtsschutz zugänglich sei demgegenüber das rein handwerkliche Schaffen unter Verwendung formaler Gestaltungselemente, die auf den Lehren von Harmonik, Rhythmik und Melodik beruhen oder die – wie Tonfolgen einfachster Art oder bekannte rhythmische Strukturen – sonst zum musikalischen Allgemeingut gehörten.
 
              33 Als Problem hat sich in der Vergangenheit immer wieder die Verwendung von Kartenausschnitten84 erwiesen. Die Verwendung eines Stadtplankartenausschnitts ist ohne Einwilligung des Inhabers der entsprechenden Urheberrechte unzulässig.85 Ob die Geodaten für topografische Landkarten nach § 87a UrhG geschützt werden können, war lange streitig. Nach Vorlage durch den BGH86 entschied der EuGH, dass Art. 1 II der Richtlinie 96/9/EG dahin auszulegen sei, dass geografischen Daten nach ihrer Herauslösung ein hinreichender Informationswert bleibt, um als „unabhängige Elemente“ einer „Datenbank“ im Sinne dieser Bestimmung angesehen werden zu können.87
 
              34 Der an vorgegebene Zeichenschlüssel und Musterblätter gebundene Hersteller von Karten kann nur Urheber sein, wenn ihm ein für die Erreichung des Urheberrechtschutzes genügend großer Spielraum für individuelle kartografische Leistungen verbleibt.88 Die schöpferische Eigentümlichkeit einer Karte kann sich daraus ergeben, dass die Karte nach ihrer Konzeption von einer individuellen kartographischen Darstellungsweise geprägt ist, die sie zu einer in sich geschlossenen eigentümlichen Darstellung des betreffenden Gebiets macht.89
 
              35 Probleme bestanden ferner bei Texten, etwa Songtexten90 und Gebrauchstexten. Ausschreibungsunterlagen oder Bedienungsanleitungen sind nur in Einzelfällen schutzfähig, wenn sie sich wegen ihres gedanklichen Konzepts von gebräuchlichen Standardformulierungen betreffender technischer Produkte abheben.91 Die DIN-Normen sind nicht nach § 5 UrhG gemeinfrei und daher geschützt.92 Die für den Urheberrechtsschutz von Werbe- und Informationstexten erforderliche Schöpfungshöhe kann sich aus der Länge, der Reihenfolge der Informationen sowie aus einer besonderen Formulierung ergeben.93 Während ein Gewohnheitsrecht zur Vervielfältigung von Rezensionsauszügen zur Bewerbung von Büchern im Klappentext existiert, kann ein solches dem OLG München zufolge für die öffentliche Zugänglichmachung durch Online-Werbung mangels einheitlicher Überzeugung der Rechtsgemeinschaft nicht festgestellt werden.94
 
              36 Ein besonderes Problem bereiten Fotos und deren Verwendung im Internet. Nach § 72 UrhG ist jedwedes Foto als sog. Lichtbild durch § 72 UrhG geschützt; besonders kreative Fotos gelten als Lichtbildwerke (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG). Der EuGH95 hat die Erfordernisse für die Kreativität von Lichtbildwerken herabgesetzt. Demnach ist selbst bei einer Porträtfotografie der Spielraum, über den der Urheber verfügt, um seine schöpferischen Fähigkeiten zu entfalten, nicht zwangsläufig verringert oder gar auf null reduziert. Es reiche, dass im Foto die Persönlichkeit des Fotografen und die bei der Herstellung getroffenen freien kreativen Entscheidungen zum Ausdruck kommen. In der Vorbereitungsphase könne der Urheber über die Gestaltung, die Haltung der zu fotografierenden Person oder die Beleuchtung entscheiden. Bei der Aufnahme des Porträts könne er den Bildausschnitt, den Blickwinkel oder auch die Atmosphäre wählen. Schließlich könne er bei der Herstellung des Abzugs unter den verschiedenen bestehenden Entwicklungstechniken diejenige wählen, die er einsetzen möchte, oder ggf. Software verwenden. Wegen der sehr weiten Schutzfähigkeit nahezu aller Fotos sollten User unbedingt darauf achten, nicht mittels „Copy & Paste“ fremdes Bildmaterial zu kopieren und in die eigene Webseite einzufügen. Dies zieht schnell eine Abmahnung mit hohen Schadensersatzforderungen nach sich, zumal Fotografen wegen der illegalen Vervielfältigung und der fehlenden Namensnennung im Kern doppelten Schadensersatz verlangen können. Hierunter ist die Konstellation zu verstehen, dass zunächst eine i. S. d. § 11 UrhG angemessene Vergütung nachträglich verlangt wird. Zudem kann aufgrund der Verletzung des Namensnennungsrechts aus § 13 UrhG ein bis zu einhundertprozentiger Aufschlag geltend gemacht werden.96 Geschützt sind demnach z. B. auch die Fotos eines Kfz-Sachverständigen von Unfallautos.97
 
              37 Auf die Urheberschaft eines Fotografen an bestimmten Fotografien, die durch eine andere Person auf einer Webseite veröffentlicht wurden, lässt sich schließen, wenn der Fotograf der Person die Dateien zuvor auf einem Speichermedium hat zukommen lassen. Ebenso spricht es für die Urheberschaft an bestimmten Fotografien, wenn ein Fotograf innerhalb eines Prozesses eine zusammenhängende Fotoserie vorlegen kann. Die tatsächliche Herkunft lässt sich allerdings nicht durch die Metadaten der Fotodatei erkennen. Diese stellen aufgrund ihrer Manipulierbarkeit keinen zuverlässigen Beweis dar.98 Der Kunde darf Portraitfotos auch dann nicht auf seiner Homepage veröffentlichen, wenn er dieses Vorhaben während der Auftragserteilung erwähnt hat.99 Die Übergabe der digitalen Bilddateien gegen zusätzliches Entgelt geschehe lediglich, um dem Kunden die Möglichkeit zum hochauflösenden Ausdruck zu geben und bedeute keine konkludente Einwilligung.100
 
              38 Das Kopieren von Fotos gemeinfreier Gemälde ist nach Auffassung des BGH101 urheberrechtlich regelmäßig verboten. Denn die – in diesem Falle von dem Hausfotografen des Museums erstellten – Fotos selbst sind eigene Werke mit urheberrechtlicher Schöpfungshöhe. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Fotograf einen gewissen Aufwand betreibt. Jedem fotografischen Laien sei bekannt, dass eine farb- und kontrastgetreue, nicht verzerrte Wiedergabe eines Gemäldes in Katalogbildqualität bei zufällig vorgefundenen Beleuchtungsverhältnissen nicht einfach so nur durch spontanes Abknipsen erzielt werden könne. Andere Gerichte ziehen zu Recht hier nicht § 2 UrhG, sondern § 72 UrhG heran.102 Infolge der zur Umsetzung anstehenden Urheberrechtsrichtlinie wird allerdings der gesamte Bereich der Museumsfotografie vom Urheberrechtsschutz ausgenommen. Reproduktionen visueller Werke, die gemeinfrei sind, erhalten künftig keinen Leistungsschutz mehr (§ 68 UrhG-E). Das betrifft etwa bloße Lichtbilder von gemeinfreien Werken der bildenden Kunst und führt zu einer jedenfalls teilweisen Aufhebung der aktuellen Rechtsprechung des BGH (I ZR 104/17 – Museumsfotos). Unverändert kann aber ein Schutz der Fotografie als Werk im Sinne des § 2 UrhG entstehen, wenn diese selbst die Schwelle zum Urheberrechtsschutz überschreitet. Das Abzeichnen von Fotografien erreicht nicht unbedingt die erforderliche Schutzhöhe nach § 2 Abs. 2 UrhG. Ferner erfüllt die nach einer Fotografie hergestellte Zeichnung weder die Anforderungen an ein Lichtbild noch an ein Lichtbildwerk und ist damit auch nicht fotografieähnlich i. S. v. § 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG.103
 
             
           
          
            IV. Leistungsschutzrechte
 
             
              Literatur:
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            39 Neben den Rechten des Urhebers bestehen noch die sog. Leistungsschutzrechte (§§ 70 – 95 UrhG). Hierbei genießen Leistungen auch dann einen Schutz durch das Urheberrechtsgesetz, wenn sie selbst keine persönlich-geistigen Schöpfungen i. S. d. § 2 Abs. 2 UrhG beinhalten. Allerdings ist der Schutz gegenüber urheberrechtsfähigen Werken durch Umfang und Dauer beschränkt (meist auf 50 Jahre nach entsprechender Leistung).
 
            40 Von besonderer Bedeutung im Internet sind vor allem folgende Arten von Leistungsschutzrechten:
 
            
              	 
                der Schutz des Lichtbildners (§ 72 UrhG),
 

              	 
                der Schutz der ausübenden Künstler (§§ 73 – 83 UrhG),
 

              	 
                der Schutz der Tonträgerhersteller (§§ 85, 86 UrhG),
 

              	 
                der Schutz der Presseverleger (§§ 87 f – 87 h UrhG),
 

              	 
                der Schutz der Filmhersteller (§§ 88 – 94 UrhG),
 

              	 
                der sui generis Schutz für Datenbankhersteller (§§ 87a – 87e UrhG).
 

            
 
            41 Im Übrigen genießen alle oben erwähnten Leistungsschutzberechtigten einen spezialgesetzlich verankerten und letztendlich wettbewerbsrechtlich begründeten Schutz ihrer Leistungen. Die Leistung des Lichtbildners besteht z. B. darin, Fotografien herzustellen, deren Originalität unterhalb der persönlich-geistigen Schöpfung angesiedelt ist. Der ausübende Künstler genießt Schutz für die Art und Weise, in der er ein Werk vorträgt, aufführt oder an einer Aufführung bzw. einem Vortrag künstlerisch mitwirkt (§ 73 UrhG). Der Tonträgerhersteller erbringt die technisch-wirtschaftliche Leistung der Aufzeichnung und Vermarktung von Werken auf Tonträgern (§ 85 UrhG). Der Filmhersteller überträgt Filmwerke und Laufbilder auf Filmstreifen (§§ 94, 95 UrhG). Ein Hersteller von Datenbanken wird schließlich aufgrund der investitionsintensiven Beschaffung, Überprüfung und Darstellung des Inhalts seiner Datenbank geschützt (§§ 87a ff. UrhG).
 
            
              1. Lichtbilder, § 72 UrhG
 
              42 Die Leistung des Lichtbildners besteht z. B. darin, Fotografien herzustellen, deren Originalität unterhalb der persönlich-geistigen Schöpfung angesiedelt ist. Es handelt sich um eine rein technische Leistung, die nicht einmal handwerkliche Fähigkeiten voraussetzt.104 Allerdings sind mechanische Reproduktionen von Fotografien, die lediglich eine Vervielfältigung nach § 16 UrhG darstellen, nicht schutzwürdig.105 Auch Fotografien von Gemälden genossen nach altem Recht Lichtbildschutz106; das wird im Zuge der Umsetzung der Urheberrrichtlinie abgeschafft (siehe oben). Keinen Leistungsschutz nach § 72 UrhG genießen am Computer mittels elektronischer Befehle hergestelle Abbildungen eines virtuellen Gegenstandes, da nicht das Ergebnis, sondern vielmehr der Herstellungsprozess maßgeblich sei.107
 
             
            
              2. Ausübende Künstler, §§ 73 – 83 UrhG
 
              43 Der ausübende Künstler genießt Schutz für die Art und Weise, in der er ein Werk vorträgt, aufführt oder an einer Aufführung bzw. einem Vortrag künstlerisch mitwirkt (§ 73 UrhG). Als Beispiele können hierfür der Regisseur oder der Dirigent angeführt werden. Veranstalter erhalten nach § 81 UrhG Schutz, wenn die Darbietung von einem Unternehmen veranstaltet wird.108 Die geschützte Darbietung muss in allen Fällen an ein Werk oder eine Ausdrucksform der Volkskunst anknüpfen, da die Aufzählung abschließend ist. Somit kommen keine anderen Anknüpfungspunkte in Betracht.109 Hingegen ist die Art der Darbietung in § 73 UrhG nur beispielhaft aufgezählt. Es sind auch weitere Formen der Darbietung geschützt, soweit diese eine künstlerische Leistung, also eine Werkinterpretation, enthalten.110
 
              44 Problematisch ist z. B. die Stellung des ausübenden Künstlers, insb. im Fall der Übernahme von Sounds eines Studiomusikers.111 Nach § 77 Abs. 2 UrhG dürfen Bild- und Tonträger, auf denen Darbietungen eines ausübenden Künstlers enthalten sind, nur mit dessen Einwilligung vervielfältigt werden. Dieses Recht steht nach herrschender Auffassung auch dem Studiomusiker zu, auch wenn er unmittelbar kein Werk vorträgt oder aufführt (vgl. § 73 UrhG).112 Beim Sound-Sampling kann sich ein Studiomusiker nur dann gegen die Integration „seiner“ Sounds zur Wehr setzen, wenn die Leistung des Musikers zumindest ein Minimum an Eigenart aufweist.113
 
             
            
              3. Tonträgerhersteller, §§ 85, 86 UrhG
 
              45 Der Tonträgerhersteller erbringt die technisch-wirtschaftliche Leistung der Aufzeichnung und Vermarktung von Werken auf Tonträgern (§ 85 UrhG). Tonträgerhersteller kann eine natürliche Person sein und da es nicht auf die schöpferische Leistung, sondern die wirtschaftlich-organisatorische Leistung ankommt, können auch juristische Personen Tonträgerhersteller sein.114 Sollte der Tonträger in einem Unternehmen hergestellt worden sein, dann entsteht das Recht des Tonträgerherstellers beim Inhaber des Unternehmens und nicht bei den Angestellten oder bei den ansonsten für das Unternehmen tätigen Personen.115 Außerdem wird das Recht aus § 85 UrhG nicht durch die Vervielfältigung eines Tonträgers erworben, sondern der Erwerb findet bei dem statt, der erstmalig die Aufnahme fixiert.116
 
              46 Schwierigkeiten bereitet auch die Rechtsstellung des Tonträgerherstellers im Hinblick auf neue Verwertungstechnologien. Überträgt dieser urheberrechtlich geschützte Musikwerke auf Tonträger und werden die Tonträger unerlaubt ganz oder teilweise kopiert, kann er sich auf ein Leistungsschutzrecht aus § 85 Abs. 1 UrhG berufen. Streitig ist jedoch, ob sich das Herstellerunternehmen z. B. gegen Sound-Klau zur Wehr setzen kann, auch wenn Sounds als solche nicht urheberrechtsfähig sind.117 Die Streitfrage war zu Lasten des Sampling-Produzenten Moses Pelham vom BGH entschieden worden.118 Hiernach greift bereits derjenige in die Rechte des Tonträgerherstellers ein, der einem fremden Tonträger kleinste Tonfetzen entnimmt. Diese Entscheidung hat das BVerfG aufgehoben.119 Steht der künstlerischen Entfaltungsfreiheit ein Eingriff in das Tonträgerherstellerrecht gegenüber, der die Verwertungsmöglichkeiten nur geringfügig beschränkt, können die Verwertungsinteressen des Tonträgerherstellers nach Ansicht des BVerfG zugunsten der Freiheit der künstlerischen Auseinandersetzung zurückzutreten haben. Das vom BGH für die Anwendbarkeit des § 24 Abs. 1 UrhG auf Eingriffe in das Tonträgerherstellerrecht eingeführte zusätzliche Kriterium der fehlenden gleichwertigen Nachspielbarkeit der übernommenen Sequenz sei nicht geeignet, einen verhältnismäßigen Ausgleich zwischen dem Interesse an einer ungehinderten künstlerischen Fortentwicklung und den Eigentumsinteressen der Tonträgerproduzenten herzustellen. Auf Vorlage120 des BGH hat die große Kammer des EuGH nun entschieden, dass die Vervielfältigung selbst kleinster Audiofragmente eines Tonträgers (Sampling) grundsätzlich eine „teilweise“ Vervielfältigung dieses Tonträgers darstellt und daher das ausschließliche Recht des Tonträgerherstellers verletzt.121 Erfolgt die Entnahme jedoch in Ausübung der Kunstfreiheit, und wird das Audiofragment in geänderter und beim Hören nicht wiedererkennbarer Form in einem neuen Werk genutzt, so liege keine „Vervielfältigung“ i. S. v. Art. 2 lit. c) der RL 2001/29 und damit auch keine Verletzung des Tonträgerherstellerrechts vor.122 Auch bei Erkennbarkeit der übernommenen Tonfolge kann die Übernahme jedoch mit der Richtlinie vereinbar sein, wenn es sich bei der Übernahme um ein Zitat handelt, also eine Auseinandersetzung mit dem entnommenen Werk stattfindet.123 Damit stellt der EuGH hohe Anforderungen für die Zulässigkeit des Samplings auf und stärkt gleichsam die Rechte der Tonträgerhersteller. Als Reaktion auf diese Entscheidung des EuGH ist im Ref-E zur Umsetzung der DSM-RL und der Online-SatCab-RL vorgesehen, dass § 24 UrhG aufgehoben und die Schutzbereichsbegrenzung in § 23 UrhG-E eingefügt wird.124
 
              47 Schlecht sieht es für die Musikproduzenten aus, soweit es um Internet-Radio geht. Die Produzenten verfügen zwar über ein eigenes Leistungsschutzrecht; dieses erstreckt sich jedoch nur auf die Kontrolle der Vervielfältigung und Verbreitung der von ihnen produzierten Tonträger (§ 85 Abs. 1 UrhG). Für die Ausstrahlung einer auf einem Tonträger fixierten Darbietung eines ausübenden Künstlers steht dem Hersteller des Tonträgers nur ein Beteiligungsanspruch gegenüber dem ausübenden Künstler nach § 86 UrhG zu, der von einer Verwertungsgesellschaft wahrgenommen wird. Der Produzent hat folglich keine Möglichkeit, die Ausstrahlung einer so fixierten Darbietung im Rahmen eines Internet-Radiodienstes zu unterbinden. Gerade digitaler Rundfunk führt aber dazu, dass ein Nutzer digitale Kopien erstellen kann, die qualitativ vom Original nicht mehr zu unterscheiden sind. Der Tonträgermarkt könnte so allmählich durch die Verbreitung der fixierten Inhalte über digitalen Rundfunk ersetzt werden. Allerdings stehen den Tonträgerherstellern Verbotsrechte aus den §§ 85, 19a UrhG zu, wenn die User im Wege des Streamings Music-on-Demand-Dienste im Internet nutzen können.125 In diesem Sinne wurde einem Anbieter die Bereitstellung von Musik im Streaming-Verfahren untersagt. Hier liegt ein Eingriff in § 19a UrhG vor, der zu einem Verbotsanspruch der Tonträgerhersteller nach § 85 UrhG führt.126 Die Abgrenzung von Internetradio zu Music-on-demand ist aber fließend.
 
              48 Im Übrigen gilt es zu beachten, dass die Dauer des rechtlichen Schutzes für ausübende Künstler und Tonträgerhersteller von 50 auf 70 Jahre verlängert worden ist (§ 85 Abs. 3 UrhG). In Umsetzung der Richtlinie 2011/77/EU verabschiedete der Bundestag das Neunte Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes vom 2. Juli 2013127. Von der Verlängerung der Schutzdauer sollen Aufzeichnungen von Darbietungen ausübender Künstler und Tonträger erfasst werden, deren Schutzdauer am 1. November 2013 noch nicht erloschen ist und die nach dem 1. November 2013 entstehen. Der ausübende Künstler erhält einen neuen zusätzlichen Vergütungsanspruch für den Zeitraum der verlängerten Schutzdauer, d. h. für die Jahre 51 bis 70; dadurch soll er an den, der verlängerten Schutzdauer geschuldeten Mehreinnahmen des Tonträgerherstellers beteiligt werden. Der ausübende Künstler soll 20 Prozent der Einnahmen des Tonträgerherstellers erhalten, wenn er diesem seine Rechte gegen eine Pauschalvergütung eingeräumt oder übertragen hat (§ 79a UrhG). Der Vergütungsanspruch ist unverzichtbar und kann nur über eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.
 
             
            
              4. Datenbankhersteller, §§ 87a – 87e UrhG
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                a) Vorüberlegungen: Der urheberrechtliche Schutz von Datenbanken
 
                49 Webseiten sind häufig als Datenbankwerke (§ 4 Abs. 2 UrhG) geschützt. Nach § 4 Abs. 1 UrhG werden Sammlungen von Werken oder Beiträgen, die durch Auslese oder Anordnung eine persönlich-geistige Schöpfung sind, unbeschadet des Urheberrechts an den aufgenommenen Werken wie selbständige Werke geschützt.128 Eine digitale Datenbank kann in dieser Weise geschützt sein, sofern in ihr Beiträge – auch unterschiedlicher Werkarten – gesammelt sind und die Auslese bzw. Anordnung der Beiträge eine persönlich-geistige Schöpfung darstellt. Fehlt diese Schöpfungshöhe, kommt ein Schutz als wissenschaftliche Ausgabe nach § 70 UrhG in Betracht.
 
                50 Das erste Merkmal bereitet wenig Schwierigkeiten: Im Rahmen einer Webseite können eine Reihe verschiedener Auszüge aus Musik-, Filmwerken und Texten miteinander verknüpft werden. Das Merkmal einer persönlich-geistigen Schöpfung bereitet bei der Subsumtion die meisten Schwierigkeiten. Die Rechtsprechung stellt hierzu darauf ab, dass das vorhandene Material nach eigenständigen Kriterien ausgewählt oder unter individuellen Ordnungsgesichtspunkten zusammengestellt wird.129 Eine rein schematische oder routinemäßige Auswahl oder Anordnung ist nicht schutzfähig.130 Ein Spielplan für Fußballbegegnungen kann nicht urheberrechtlich geschützt werden, wenn seine Erstellung durch Regeln oder Zwänge bestimmt wird, die für künstlerische Freiheit keinen Raum lassen.131 Die Tatsache, dass für die Erstellung des Spielplans ein bedeutender Arbeitsaufwand und bedeutende Sachkenntnis des Urhebers erforderlich waren, rechtfertigt als solche nicht den urheberrechtlichen Schutz des Spielplans. Eine Aufsatzsammlung kann aber schon die notwendige Schöpfungshöhe erfüllen, sodass eine Verwendung dieser Sammlung in einer Online-Datenbank die Rechte des Herausgebers der Sammlung verletzt.132
 
                51 Schwierig ist allerdings die Annahme eines urheberrechtlichen Schutzes bei Sammlungen von Telefondaten. Die Rechtsprechung hat einen solchen Schutz in den neunziger Jahren – insb. in den Auseinandersetzungen um D-Info 2.0 – abgelehnt und stattdessen einen Schutz über § 3 UWG überwiegend bejaht.133 Hier käme auch ein Schutz als Datenbank nach § 87a UrhG in Betracht.
 
               
              
                b) Die sui-generis-Komponente
 
                
                  aa) Datenbankbegriff
 
                  52 Von zentraler Bedeutung sind i. Ü. auch die §§ 87a – 87e UrhG mit dem dort verankerten sui-generis-Recht, das infolge der EU-Datenbankrichtlinie134 in das Urheberrechtsgesetz aufgenommen worden ist.135 Geschützt werden die Datenbankhersteller. Als Hersteller gilt nicht nur die natürliche Person, welche die Elemente der Datenbank beschafft oder überprüft hat, sondern derjenige, der die Investition in die Datenbank vorgenommen hat. Aus diesem Grund fällt nach der Legaldefinition des § 87a Abs. 1 S. 1 UrhG unter diesen Schutz jede Sammlung von Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elementen, die systematisch oder methodisch angeordnet und einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf andere Weise zugänglich sind, sofern deren Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung eine nach Art oder Umfang wesentliche Investition erfordert. Aufwendungen für den Erwerb einer fertigen Datenbank oder einer „Lizenz“ an einer solchen Datenbank rechtfertigen keine Datenbankrechte.136
 
                  53 Wie der EuGH in einigen Entscheidungen zum Datenbankschutz für Wett- und Fußballdaten bestimmt hat,137 bedarf es hierfür einer nicht unerheblichen Investition in die Ermittlung und Zusammenstellung von Elementen in der Datenbank. Die Mittel, die eingesetzt werden, um die Elemente zu erzeugen, aus denen der Inhalt der Datenbank besteht, sollen irrelevant sein. Mit dieser Begründung hat sich der EuGH in vier Urteilen im Zusammenhang mit Sportdatenbanken geweigert, eine Zusammenstellung von Ergebnissen einzelner Fußballspiele oder Hunderennen zu schützen. Entscheidend sei insofern der Aufwand an Arbeit und Geld bei der Datenbankaufbereitung, nicht jedoch bei der Datenerzeugung.138 Die Abgrenzung ist schwierig und wird im Ergebnis zu heftigen Kontroversen für künftige Fälle führen. Der BGH hat in zwei Entscheidungen139 die Vorgaben des EuGH verdreht. Ein Eingriff in das Datenbankrecht sei schon gegeben, wenn Daten entnommen und auf andere Weise zusammengefasst werden. Auf die Übernahme der Anordnung der Daten in der Datenbank des Herstellers solle es für den Schutz nach § 87b Abs. 1 S. 1 UrhG nicht ankommen. Folglich sei das Recht des Datenbankherstellers durch den Vertrieb einer CD-ROM mit Daten aus einer urheberrechtlich geschützten Sammlung nicht verletzt; Schutz komme nur dem Urheber der Zusammenstellung über § 4 Abs. 2 UrhG zu.140 Der öOGH141 unterscheidet zwischen den (allein relevanten) Kosten der Beschaffung sowie der Überprüfung und Darstellung des Datenbankinhalts einerseits und den nicht berücksichtigungsfähigen Kosten der Datenerzeugung als eine der Datenbankherstellung vorgeschaltete Tätigkeit andererseits. Bei Fußballdatenbanken liege – anders als bei Datenbanken, die lediglich Spielpläne enthalten – eine wesentliche Investition vor, wenn in eine Datenbank (auch) Ergebnisse von Fußballspielen aufgenommen werden. Das Erfassen der Ergebnisse sei in diesem Fall nicht Teil der Datenerzeugung, sondern der Datensammlung und -aufbereitung.
 
                  54 Unter den Schutz können eine umfangreiche Sammlung von Hyperlinks,142 online abrufbare Sammlungen von Kleinanzeigen,143 das Nummernsystem eines Briefmarkenkatalogs144 und die meisten Zusammenstellungen von Informationen auf einer Webseite145 fallen. Der Schutz von Datenbanken ist auch auf Printmedien, etwa „Lists of Presses“146 oder ein staatliches Ausschreibungsblatt,147 anwendbar. Auch Zugfahrpläne fallen unter § 87b UrhG.148 Auszüge aus solchen Datenbanken mit Hilfe einer Meta-Suchmaschine verstoßen gegen das dem Urheber der Datenbank zustehende Vervielfältigungsrecht. § 87a UrhG schützt eBay gegen eine Vervielfältigung ihrer Bewertungsdatenbank.149 Auch Bewertungsdatenbanken, die von Nutzern der Plattform mit Inhalten gefüttert werden, fallen unter § 87a UrhG, sodass die Veröffentlichung von Bewertungsdatensätzen auf einer konkurrierenden Webseite gegen § 87b UrhG verstößt.150
 
                  55 Für Telefonteilnehmerverzeichnisse kommt neben dem Leistungsschutz über § 3 UWG151 auch ein Schutz als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG in Betracht.152 Allerdings reicht es nicht aus, wenn jemand Daten für ein Internet-Branchenbuch lediglich aus öffentlich zugänglichen Quellen sammelt und per Computer erfassen lässt.153 In dem Aufrufen der Suchmaske der Online-Auskunft der Bahn, dem Starten der Suchabfrage und dem anschließenden (fern‐)mündlichen Mitteilen des Suchergebnisses soll nach Auffassung des LG Köln eine wiederholte und systematische Verbreitung bzw. öffentliche Wiedergabe von Teilen der Online-Auskunfts-Datenbank der Bahn gesehen werden können.154
 
                  56 In Bezug auf Gesetzessammlungen hat das OLG München in einer Entscheidung aus dem Jahr 1996155 einen urheberrechtlichen Schutz nach § 4 UrhG ausdrücklich abgelehnt: Eine solche Sammlung stelle allenfalls eine Aneinanderreihung von Texten dar, die auch hinsichtlich der redaktionell gestalteten Überschriften zu einzelnen Paragraphen keinen urheberrechtlichen Schutz genießen könne. Auch ein wettbewerbsrechtlicher Schutz scheide im Hinblick auf die fehlende Eigenart aus. In Betracht komme jedoch ein Schutz über § 87a UrhG, da die Erstellung umfangreicher Textsammlungen (wie bspw. der Gesetzessammlung „Schönfelder“) im Allgemeinen mit einer wesentlichen Investition des Verlegers verbunden ist.156
 
                  57 Eine Ausnahmebestimmung, die amtliche Datenbanken ungeschützt lässt, findet sich in den §§ 87a ff. UrhG zwar nicht; allerdings scheint der BGH insoweit § 5 UrhG (Bereichsausnahme vom Urheberrechtsschutz für amtliche Werke) auch auf durch das UrhG geschützte Leistungsergebnisse – und damit auch auf Datenbanken – anwenden zu wollen.157 Unberührt bleibt jedoch die Möglichkeit, durch eine investitionsintensive Zusammenstellung von amtlichen Werken, Dokumenten oder anderen Materialien (z. B. Gesetzessammlungen) sui-generis-Schutz für die daraus erstellte Datenbank zu beanspruchen.
 
                  58 Beim Investitionsschutz nach §§ 87a ff. UrhG ist das Kriterium der wesentlichen Investition das Pendant zur Schöpfungshöhe beim Schutz der Urheber. Bei der Geltendmachung von Ansprüchen aus § 87a UrhG muss u. a. dargelegt und bewiesen werden, ob und in welchem Umfang Aufwendungen für die Aufbereitung und Erschließung des Datenbankinhaltes getätigt wurden, wie etwa die Erstellung von Tabellen, Abstracts, Thesauri, Indizes, Abfragesystemen, die erst die für eine Datenbank charakteristische Einzelzugänglichkeit ihrer Elemente ermöglichen. Weiterhin sind Aufwendungen für den Erwerb der zur Datenbanknutzung erforderlichen Computerprogramme und für die Herstellung eines Datenbankträgers darzulegen. Zudem fallen die Kosten der Datenaufbereitung (einschließlich der Optimierung der Abfragesysteme), ins Gewicht, die sich im Wesentlichen in Lohnkosten für ihre systematische oder sonstige methodische Anordnung niederschlagen, sowie Kosten der Bereitstellung. Diese Aufwendungen sind abzugrenzen von unbeachtlichen Investitionen in die Datenerzeugung.158
 
                  59 Rätselhaft ist eine neuere Entscheidung des EuGH159 zu einem Schutz von Datenbanken durch ein in AGB vereinbartes Hausrecht. Danach soll das urheberrechtliche Datenbankrecht nicht auf eine Datenbank anwendbar sein, die weder durch das Urheberrecht noch durch das Schutzrecht sui generis nach der RL 96/9/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 11. März 1996 geschützt wird, sodass es dem Hersteller einer solchen Datenbank unbeschadet des anwendbaren nationalen Rechts nicht verwehrt werden könne, vertragliche Beschränkungen für ihre Benutzung durch Dritte festzulegen. Fraglich ist der Zusammenhang zwischen Vertrag und UrhG. Dem Hersteller einer nicht geschützten Datenbank werden damit im Endeffekt mehr Rechte eingeräumt als dem urheberrechtlich geschützten Investor.
 
                 
                
                  bb) Schutzumfang
 
                  60 Das Schutzregime umfasst ein fünfzehn Jahre währendes Recht des Datenbankherstellers, die Datenbank ganz oder in wesentlichen Teilen zu vervielfältigen, zu verbreiten oder öffentlich wiederzugeben (§ 87b Abs. 1 S. 1 UrhG).160 Gerade gegenüber einer kommerziellen Verwendung fremder Netzinhalte, z. B. mittels virtueller Suchroboter (intelligent or electronic agents), die Inhalte fremder Webseiten übernehmen, kann das sui-generis-Recht herangezogen werden.161 Damit stellt sich z. B. für Anbieter von Suchmaschinen die Frage, inwieweit die von ihnen angewandten Suchmethoden im Hinblick auf einen eventuellen sui-generis-Schutz für die durchsuchten Webseiten problematisch sein könnten. Kein Verstoß gegen das Datenbankrecht liegt darin, dass ein Konkurrent sein Produkt mit einer Import-/Exportfunktion für eingegebene Benutzerdaten versieht.162 Schon die einmalige Entnahme aller geänderten Daten aus einer bestimmten Version der CD-ROM – durch Erstellung einer (ggf. nur zwischengespeicherten) Änderungsliste oder unmittelbare Übernahme – bezieht sich nach Meinung des BGH163 auf einen qualitativ wesentlichen Teil der Datenbank. Deshalb stehe dem Anspruch der Klägerin nicht entgegen, dass der rechtmäßige Benutzer qualitativ oder quantitativ unwesentliche Teile einer öffentlich zugänglichen Datenbank zu beliebigen Zwecken entnehmen könne. Die Übernahme von 10 Prozent einer Internet-Bewertungsdatenbank ist noch nicht „wesentlich“.164 Nach Auffassung des EuGH liegt eine relevante Vervielfältigung auch vor, wenn ein Teil der Kopie, der aus einem Textauszug von elf Wörtern besteht, ausgedruckt wird.165
 
                  61 § 87b Abs. 1 S. 2 UrhG sanktioniert i. Ü. auch die Verwendung unwesentlicher Teile einer Datenbank, sofern damit eine unzumutbare Beeinträchtigung der Interessen des Datenbankherstellers verbunden ist. Dies soll z. B. beim Ablesen von Zugverbindungsdaten aus einer öffentlichen Datenbank und der mündlichen Mitteilung dieser Daten an Dritte der Fall sein.166 Das Datenbankherstellerrecht aus § 87b Abs. 1 S. 2 UrhG wird nicht verletzt, wenn aus Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln, die in einer Datenbank gespeichert sind, durch einen Internet-Suchdienst einzelne kleinere Bestandteile auf Suchwortanfrage an Nutzer übermittelt werden, um diesen einen Anhalt dafür zu geben, ob der Abruf des Volltextes für sie sinnvoll wäre. Dies gilt auch dann, wenn der Suchdienst dabei wiederholt und systematisch i. S. d. § 87b Abs. 1 S. 2 UrhG auf die Datenbank zugreift.167 Es wird auch nicht verletzt, wenn ein Kataloghersteller im Verkehr mit Dritten auch ohne Erwerb des Konkurrenzprodukts auf dessen als Standard akzeptierte Referenznummern Bezug nimmt.168
 
                  62 Ein Unternehmen, das Software zum automatisierten Auslesen von Online-Automobilbörsen vertreibt, verletzt nur dann das Datenbankherstellerrecht eines Automobilbörsenbetreibers, wenn die einzelnen Nutzer ihrerseits das Datenbankherstellerrecht verletzen.169 Ansonsten fehlt die für eine Gehilfen- oder Störerhaftung notwendige Haupttat. Deswegen kommt es für die Beurteilung der Frage, ob ein wesentlicher Teil der Datenbank entnommen wird, nicht auf das Nutzungsverhalten der Summe aller Nutzer an, sondern darauf, ob zumindest einzelne Nutzer bei dem Einsatz der Software quantitativ wesentliche Teile der Datenbank vervielfältigen oder entnehmen. Die wiederholte und systematische Vervielfältigung und Entnahme von nach Art und Umfang unwesentlichen Teilen der Datenbank kann nur dann eine Verletzung des Datenbankherstellerrechts darstellen, wenn durch die Entnahmehandlungen in ihrer kumulierten Wirkung ein wesentlicher Teil der Datenbank vervielfältigt oder entnommen wird.170 Diese Ansicht hat der BGH171 in der Revisionsinstanz präzisiert. Vervielfältigen demnach mehrere Nutzer nach Art und Umfang für sich genommen unwesentliche Teile einer Datenbank, die in ihrer Gesamtheit einen wesentlichen Teil der Datenbank bilden, liegt ein Eingriff in das Vervielfältigungsrecht vor, wenn diese in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken gehandelt haben. Sind wiederholte und systematische Vervielfältigungen unwesentlicher Teile einer Datenbank nicht darauf gerichtet, kumulativ einen wesentlichen Teil der Datenbank wiederherzustellen, laufen sie einer normalen Auswertung der Datenbank nicht entgegen und sind somit nicht unzumutbar i. S. d. § 87b Abs. 1 S. 2 UrhG.172
 
                  63 Das Datenbankrecht erweist sich auch als Problem für das sog. Screen Scraping. Der Begriff Screen Scraping (engl. etwa: „Bildschirm auskratzen“) umfasst generell alle Verfahren zum Auslesen von Texten aus Computerbildschirmen. Gegenwärtig wird der Ausdruck jedoch beinahe ausschließlich in Bezug auf Webseiten verwendet (daher auch „Web Scraping“). In diesem Fall bezeichnet Screen Scraping speziell die Technologien, die der Gewinnung von Informationen durch gezieltes Extrahieren der benötigten Daten von einer Webseite dienen, welche sodann in die eigene Web-Präsenz eingepflegt werden. Die Vermittlung von Flugtickets durch ein anderes Unternehmen im Wege des Screen Scrapings ist nach Ansicht des OLG Frankfurt a. M.173 auch dann rechtlich nicht zu beanstanden, wenn das Flugunternehmen diesen Vertriebsweg nicht wünscht; insb. könne hierin weder eine Verletzung des „virtuellen Hausrechts“ des Flugunternehmens an seiner Internetseite noch ein Verstoß gegen die Datenbankrechte (§ 87b UrhG) des Flugunternehmens gesehen werden. Der BGH verneinte das Vorliegen einer unlauteren geschäftlichen Handlung im Falle eines Anbieters, der im Wege des Screen Scrapings Angebote von Fluggesellschaften einholte, um diese anschließend seinen eigenen Kunden anzubieten. Auf die Verletzung des sui-generis-Schutzes von Datenbanken ging der BGH jedoch nicht ein, weil die Klägerin die Entscheidung der Vorinstanz (OLG Hamburg), die das Recht des Datenbankherstellers nicht verletzt sah, diesbezüglich nicht angefochten hatte.174 Der EuGH sah Screen Scraping als unzulässig an, wenn es sich bei den Flugdaten nicht um eine geschützte Datenbank handelt und der Anbieter per AGB die gewerbliche Nutzung untersagt.175
 
                  64 In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach einem Herrschaftsrecht an Daten, gerade im Kontext von Big Data. Im Arbeitsrecht taucht diese Frage bei der Löschung dienstlicher Daten auf. Nach Auffassung des Hessischen LAG176 stehen solche Daten in der Verfügungsmacht des Arbeitgebers. Eine eigenmächtige Löschung durch einen Arbeitnehmer mit den sich daraus ergebenden internen Problemen und Schwierigkeiten gegenüber Kunden ist ein so erheblicher Verstoß gegen arbeitsvertragliche Pflichten, dass die sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses aus Sicht des Gerichts gerechtfertigt war. Nach Auffassung des LAG Chemnitz177 erhält der Arbeitgeber durch die Installation eines Computerprogrammes gem. § 950 Abs. 1 S. 1 BGB das Eigentum daran. Demnach habe der Arbeitnehmer durch die Deinstallation Daten des Arbeitgebers gelöscht – und nicht etwa nur ein eigenes Programm entfernt. Das OLG Nürnberg argumentiert ähnlich und hat die Verfügungsbefugnis über Daten im Rahmen einer Prüfung des § 303a StGB demjenigen zugeordnet, der die Speicherung der Daten unmittelbar selbst bewirkt hat.178 Hinsichtlich der Tonbandaufnahmen des Altbundeskanzlers Helmut Kohl hat das OLG Köln entschieden, dass es sich beim Aufzeichnungsvorgang eines Tonbandes um eine Verarbeitung i. S. d. § 950 Abs. 1 BGB handele.179
 
                  65 Die bei dem sui-generis-Recht auftretenden schwierigen Interpretationsfragen und die dadurch hervorgerufene Rechtsunsicherheit lassen sich nur mit Hilfe der Gerichte lösen. Dies gilt insb. für die Auslegung des Begriffs der „Wesentlichkeit“, der sowohl den Schutzgegenstand (§ 87a Abs. 1 UrhG) als auch den Schutzumfang (§ 87b Abs. 1 UrhG) bestimmt und damit maßgeblich über die Zulässigkeit einer Datenbanknutzung entscheidet. Dies gilt umso mehr, als § 87b Abs. 1 S. 2 UrhG auch das Einfallstor verfassungsrechtlicher Überlegungen, etwa im Hinblick auf die Presse- und Informationsfreiheit, sein soll.180
 
                  66 Der BGH181 legte dem EuGH die Frage vor, ob eine rechtswidrige Übernahme von Daten auch dann vorliege, wenn die entsprechende Entnahme aufgrund von Abfragen der Datenbanken nach einer Abwägung im Einzelnen vorgenommen wurde. Konkret beschäftigte sich der BGH mit dem Fall eines Freiburger Professors für Germanistik, der nach umfangreichen Recherchen eine Liste von Gedichttiteln erstellt hatte, die unter der Überschrift „Die tausendeinhundert wichtigsten Gedichte der deutschen Literatur zwischen 1730 und 1900“ im Internet veröffentlicht wurde. Die Beklagte vertrieb eine CD-ROM mit dem Namen „1 000 Gedichte, die jeder haben muss“. Bei der Zusammenstellung der Gedichte auf der CD-ROM hatte sich die Beklagte an der Gedichteliste des Freiburger Professors orientiert. Einige der dort aufgeführten Gedichte waren weggelassen, andere hinzugefügt worden. Die vom Kläger getroffene Auswahl wurde kritisch geprüft. Der EuGH hat auf die Vorlagefrage entschieden.182 Maßgeblich sei, dass die Bildschirmabfrage zur Übertragung eines wesentlichen Teils des Inhalts der geschützten Datenbank führe. Der Hersteller einer Datenbank dürfe Dritte nicht an der Abfrage der Datenbank zu Informationszwecken hindern, wenn er deren Inhalt Dritten zugänglich mache. Erst wenn für die Darstellung des Inhalts der Datenbank auf dem Bildschirm die ständige oder vorübergehende Übertragung der Gesamtheit oder eines wesentlichen Teils dieses Inhalts auf einen anderen Datenträger erforderlich sei, könne die betreffende Abfrage von der Genehmigung des Herstellers abhängig gemacht werden.183 Für die Frage, ob eine Entnahme vorliege, sei es unerheblich, ob die Übertragung auf einem technischen Verfahren der Kopie des Inhalts einer geschützten Datenbank beruhe. Der Umstand, dass in einer Datenbank enthaltene Elemente erst nach kritischer Prüfung übernommen werden, stehe ebenfalls nicht der Feststellung entgegen, dass eine Übertragung von Elementen der ersten Datenbank zur zweiten stattfinde.184
 
                  67 In diesem Zusammenhang ist auch die Entscheidung des OLG Köln185 aus dem Jahr 2008 zu beachten. Hiernach sind auch die von Nutzern abgegebenen Bewertungen auf einem Bewertungsportal als Datenbank i. S. v. § 87a Abs. 1 UrhG zu qualifizieren. Bei der Beurteilung der notwendigen Investitionshöhe seien auch die Kosten für die Erstellung, Betreuung und kontinuierliche Weiterentwicklung der Datenbanksoftware zu berücksichtigen. Allerdings führe eine wiederholte und systematische Entnahme einzelner Bewertungen aus einer solchen Datenbank nicht zwangsläufig zur Annahme eines Rechtsverstoßes. Denn selbst bei einer systematischen Entnahme müssten die entnommenen Daten in der Summe die Wesentlichkeitsgrenze überschreiten. Die rein quantitativ bedeutende Entnahme einzelner Daten reiche nur aus, wenn die Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung dieses Teils der Daten eine ganz erhebliche, menschliche, technische oder finanzielle Investition erforderte.186 Neben § 87a UrhG komme eine Anwendung von §§ 3, 4 Nr. 10 UWG (§ 4 Nr. 4 UWG 2015) nicht in Betracht; eine gewisse Behinderung des Wettbewerbs sei auch bei einer Entnahme einzelner Datensätze für den Wettbewerb immanent. Daran fehle es, wenn es dem Übernehmenden nur um das Partizipieren an den Daten, nicht aber um die Verhinderung der Verwertung der Datenbank gehe.187
 
                  68 Gerade auch wegen einer angeblich exzessiven Verwendung solcher unbestimmten Rechtsbegriffe hat die Datenbankrichtlinie in den USA besonders heftige Kritik erfahren.188 Anlass für eine so ausführliche Beschäftigung mit der europäischen Regelung des Datenbankschutzes dürfte das in Art. 11 Abs. 3 i. V. m. Erwägungsgrund 56 der Datenbankrichtlinie festgelegte Erfordernis materieller Gegenseitigkeit für die Gewährung eines sui-generis-Schutzes gegenüber Herstellern aus Drittstaaten sein. Danach genießen amerikanische Datenbankenhersteller für ihre Produkte in der EU nur dann den neuen Rechtsschutz, wenn in den USA ein vergleichbarer Schutz für europäische Datenbanken besteht. Obwohl vielfach Gefahren für die Informationsfreiheit, Wissenschaft und Forschung, eine Behinderung des Wettbewerbs auf dem Markt für Sekundärprodukte und eine Beschränkung des globalen Handels mit Informationsprodukten und -dienstleistungen durch die europäische Regelung befürchtet werden,189 scheint die Sorge um einen Wettbewerbsnachteil für amerikanische Unternehmen auf dem europäischen Markt ein (verdecktes) Motiv für die harsche Kritik zu sein. Schließlich bleibt noch zu erwähnen, dass es in den USA seit Einführung der Datenbankrichtlinie ebenfalls Bemühungen gibt, einen Sonderrechtsschutz für „nicht-kreative“ Datenbanken einzuführen.190
 
                  69 Vertragsrechtlich zu beachten ist § 87e UrhG. Hiernach sind Vereinbarungen über den Ausschluss der Nutzung von nach Art oder Umfang unwesentlichen Teilen einer Datenbank unwirksam, soweit die beschränkten Handlungen weder einer normalen Auswertung der Datenbank zuwiderlaufen noch die berechtigten Interessen des Datenbankherstellers unzumutbar beeinträchtigen. Ähnlich erlaubt § 87b UrhG die freie Nutzung unwesentlicher Teile einer Datenbank, sofern die Nutzung weder die berechtigten Interessen des Datenbankherstellers unzumutbar beeinträchtigt noch der normalen Auswertung der Datenbank zuwiderläuft. Vertragliche Beschränkungen der §§ 87b und 87e UrhG sind unwirksam; AGB-Regelungen verstoßen gegen § 307 BGB.191
 
                 
               
             
            
              5. Presseverleger, §§ 87 f – 87 h UrhG
 
               
                Literatur:
 
                Dreier, Die Schlacht ist geschlagen – ein Überblick, GRUR 2019, 771; Freischem/Würtenberger, Stellungnahme des GRUR-Fachausschusses für Urheber- und Verlagsrecht zum RefE des DSM-Umsetzungsgesetzes, GRUR 2021, 37. Kreutzer, Das Leistungsschutzrecht für Presseverleger im Lichte der BGH-Rechtsprechung zu Vorschaubildern. Was bleibt am Ende übrig? MMR 2014, 512; ders., Google, Facebook, Twitter, Wikipedia, Flippboard & Co. – Wer ist Adressat des neuen Leistungsschutzrechts für Presseverleger?, CR 2014, 542.
 
              
 
              70 Inzwischen sind auch Leistungsschutzrechte für Verleger in das UrhG integriert worden; §§ 87 f – 87h UrhG. Mit dem Leistungsschutzrecht für Presseverlage wird diesen das ausschließliche Recht eingeräumt, das Presseerzeugnis192 oder Teile hiervon zu gewerblichen Zwecken öffentlich zugänglich zu machen, es sei denn, es handelt sich um einzelne Wörter oder kleinste Textausschnitte. Schutzberechtigt ist wiederum der Hersteller des Presseerzeugnisses (§ 87 f UrhG), wobei nach der Fiktion des § 87 f Abs. 1 S. 2 UrhG der Inhaber des Unternehmens als Hersteller gilt, sofern das Presseerzeugnis in einem Unternehmen hergestellt wurde. In § 87g UrhG sind besondere Schranken des Leistungsschutzrechtes, wie die kurze Schutzfrist von einem Jahr normiert. Die §§ 87 f – 87h UrhG bieten jedoch nur Schutz vor systematischen Zugriffen auf die verlegerische Leistung durch die Anbieter von Suchmaschinen, da deren Geschäftsmodell in besonderer Weise darauf ausgerichtet sei, für die eigene Wertschöpfung auf die verlegerische Leistung zuzugreifen. Nicht erfasst werden sollen deshalb andere Nutzer, wie z. B. Blogger, Unternehmen der sonstigen gewerblichen Wirtschaft, Rechtsanwaltskanzleien oder private bzw. ehrenamtliche Nutzer (§ 87g Abs. 4 UrhG). Der EuGH hat nun jedoch festgestellt, dass es sich bei § 87g Abs. 4 UrhG um eine technische Norm im Sinne der RL 98/34/EG über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft handele und es demnach im Vorfeld der Vorlage an die Europäische Kommission bedurft hätte.193 § 87g Abs. 4 UrhG sei mithin nicht anwendbar.
 
              71 Durch Art. 15 DSM-RL194 bekommen die Presserverleger die Verwertungsrechte in Form von Vervielfältigung und öffentlicher Wiedergabe/Zugänglichmachung i. S. v. Art. 2, Art. 3 RL 2001/29/EG zugesprochen. Dies gilt jedenfalls für solche Werke, die sie im Rahmen der Online-Nutzung veröffentlicht haben.195 Eine Ausnahme von dem Schutz bildet die brisante Fallkonstellation der sog. Snippets durch Suchmaschinen, bei denen kurze Teile von Nachrichtenmeldungen der Anbieter von Online-Nachrichtendiensten unter Angabe der Quelle zugänglich gemacht werden (z. B. bei Google News). Diesbezüglich stellt Art. 15 Abs. 1 UAbs. 3 DSM-RL fest, dass „einzelne Wörter oder sehr kurze Auszüge“ ähnlich wie in § 87f UrhG nicht vom Schutz erfasst sein sollen. Bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit dieser Zugänglichmachungen kommt es entscheidend darauf an, wie umfassend Textteile übernommen werden. Es ist mithin immer eine Beurteilung des Einzelfalls geboten. Jedenfalls ergibt sich nun auch europarechtlich, dass der entnommene Teil sehr klein sein muss. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang die Ansicht, nach der die fehlende Einrichtung technischer Schutzmaßnahmen eine konkludente Einwilligung in die Vervielfältigung und öffentliche Zugänglichmachung darstelle.196 Vor dem Hintergrund der Entscheidung des BGH in dem Urteil „Vorschaubilder II“197 ist dies folgerichtig. Die Schranke der Zitierfreiheit aus § 51 UrhG gilt auch für die Leistungsschutzrechte der Presseverleger (§ 87g Abs. 4 UrhG).
 
              72 Die Regelungen in Bezug auf Art. 15 DSM-RL sollen nach dem Ref-E des BMJV198 als §§ 87f – 87k UrhG-E eingefügt werden. Beachtenswert ist dabei, dass die Definition der Presseveröffentlichung dem nationalen Gesetzgeber vorbehalten ist. Darunter fallen nach § 87f Abs. 1 UrhG-E bisher nur journalistische Veröffentlichungen, die im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit veröffentlicht werden unabhängig vom genutzten Medium. Es fallen daher sowohl Online- als auch Print-Produkte unter den Begriff. Im Ref-E zeichnet sich hinsichtlich des Art. 15 DSM-RL ab, dass sich die Umsetzung stark an der Richtlinie orientiert.199
 
             
            
              6. Filmhersteller, §§ 88 – 94 UrhG
 
              73 Der Filmhersteller überträgt Filmwerke und Laufbilder auf Filmstreifen (§§ 94, 95 UrhG). Er ist zwingend von dem Urheber des Filmwerks zu unterscheiden.200 Die Leistung des Filmherstellers liegt nicht in einer schöpferischen Leistung, sondern in der wirtschaftlichen Verantwortung und der organisatorischen Leistung zur Herstellung des Films.201 Auch in diesem Fall können sowohl natürliche als auch juristische Personen Träger des Schutzrechts sein. Auf Bild- und Tonfolgen, welche nicht als Filmwerk geschützt sind, werden die Vorschriften über den Schutz des Filmherstellers und das Recht zur Verfilmung (§§ 88 – 94 UrhG) entsprechend angewendet (§ 95 UrhG).202 Der Schutz erstreckt sich auch auf Datenfragmente.203
 
             
           
          
            V. Verwertungsrechte des Urhebers
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              Berberich, Die urheberrechtliche Zulässigkeit von Thumbnails bei der Suche nach Bildern im Internet, MMR 2005, 145; Burmeister, Urheberrechtsschutz gegen Framing im Internet, Köln 2000; Dornis, Zur Verletzung von Urheberrechten durch den Betrieb eines Music-on-Demand-Dienstes im Internet, CR 2008, 321; Freitag, Urheberrecht und verwandte Schutzrechte im Internet, Kröger/Gimmy (Hrsg.), Handbuch zum Internet-Recht, 2. Aufl. 2002, 289; Haupt, Öffentliche oder private Nutzung? – Der urheberrechtliche Öffentlichkeitsbegriff im europäischen und im nationalen Recht, MR-Int. 2014, 24; Hoeren, Urheberrechtliche Fragen rund um IP-TV und Handy-TV, MMR 2008, 139; Hoeren, Überlegungen zur urheberrechtlichen Qualifizierung des elektronischen Abrufs, CR 1996, 517; Kazemi, Online-Nachrichten in Suchmaschinen – Ein Verstoß gegen das deutsche Urheberrecht?, CR 2007, 94; Leistner/Stang, Die Bildersuche aus urheberrechtlicher Sicht, CR 2008, 499; Ott, Haftung für Embedded Videos auf YouTube und anderen Videoplattformen im Internet, ZUM 2008, 556; Poll, Neue internetbasierte Nutzungsformen – Das Recht der Zugänglichmachung auf Abruf (§ 19a UrhG) und seine Abgrenzung zum Senderecht (§§ 20, 20b UrhG), GRUR 2007, 476; Schrader/Rautenstrauch, Urheberrechtliche Verwertung von Bildern durch Anzeige von Vorschaugrafiken (sog. „Thumbnails“) bei Internetsuchmaschinen, UFITA 2007, 761; Thiele, Framing und Embedded Content vor dem EuGH, MR-Int. 2014, 30; Völtz, Das Kriterium der „neuen Öffentlichkeit“ im Urheberrecht – Implikationen der jüngsten EuGH-Rechtsprechung zum Recht der öffentlichen Wiedergabe, CR 2014, 721; Walter, Zur urheberrechtlichen Einordnung der digitalen Werkvermittlung, Medien und Recht 1995, 125; Weil, Was du liebst, lass frei. Kommt es zurück, gehört es dir – für immer! – Urteil des EUGH vom 13. Februar 2014, Rs. C-466/12, „Nils Svensson u. a./Retriever Sverige AB“, sic! 2014, 478; Wimmers/Schulz, Wer nutzt? – Zur Abgrenzung zwischen Werknutzer und technischem Vermittler im Urheberrecht, CR 2008, 170.
 
            
 
            74 Das Urheberrechtsgesetz billigt dem Urheber eine Reihe von Verwertungsrechten zu: Er hat gem. § 15 Abs. 1 UrhG das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu verwerten. Dieses Recht umfasst insb. das Vervielfältigungsrecht (§§ 16, 69c Nr. 1 UrhG), das Verbreitungsrecht (§§ 17, 69c Nr. 3 UrhG) und das Recht, Bearbeitungen des Werkes zu verwerten (§§ 23, 69c Nr. 2 UrhG). Ferner ist allein der Urheber befugt, sein Werk in unkörperlicher Form öffentlich wiederzugeben (Recht der öffentlichen Wiedergabe, § 15 Abs. 2 UrhG); hierbei ist im Internet insb. das Recht auf öffentliche Zugänglichmachung gem. § 19a UrhG relevant. Die Digitalisierung urheberrechtsfähiger Materialien greift in eine Reihe dieser Verwertungsrechte ein.
 
            
              1. Vervielfältigung
 
              75 Eine Vervielfältigung i. S. d. §§ 15 Abs. 1 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG liegt vor, wenn Vervielfältigungsstücke des Werkes hergestellt werden, wobei eine (weitere) körperliche Festlegung des Werkes erfolgen muss, die geeignet ist, das Werk den menschlichen Sinnen auf irgendeine Weise unmittelbar oder mittelbar wahrnehmbar zu machen.204 Da das Vervielfältigungsrecht gem. § 15 Abs. 1 Nr. 1 UrhG ein ausschließliches Recht des Urhebers ist, kann dieser seine Zustimmung zu einer solchen Vervielfältigung verweigern, sofern sich aus den Schrankenregelungen der §§ 45 ff. UrhG nichts anderes ergibt.
 
              76 Die Digitalisierung von Material etwa im Wege des Scannens und die Speicherung auf einem Server (sog. Upload) stellen Vervielfältigungshandlungen i. S. d. § 16 UrhG dar.205 Dies gilt auch für das Digitalisieren von Musikwerken zu Sendezwecken; hier spielt das Argument der Sendeanstalten, das Digitalisieren sei eine bloße Vorbereitungshandlung für das Senden, keine Rolle.206 Weitere Kopien des Werkes werden bei textorientierten Onlinedatenbanken durch die Umwandlung in ein Textdokument durch das OCR-Programm und das eventuell darauf folgende Selektieren der Artikel erstellt. Nicht relevant ist in diesem Kontext die mit der Digitalisierung verbundene Umgestaltung. Nach § 23 UrhG darf ein Werk auch ohne Zustimmung des Urhebers bearbeitet oder in sonstiger Form umgestaltet werden. Erst wenn diese umgestaltete Fassung veröffentlicht oder verwertet werden soll, ist eine Zustimmung des Urhebers erforderlich. Hieraus folgt, dass Texte und Bildmaterial zum Zwecke der Digitalisierung umgestaltet werden dürfen. Allerdings dürfen die Speicher nicht ohne Zustimmung des Urhebers öffentlich zugänglich gemacht oder verbreitet werden.
 
              77 Anders liegt der Fall, wenn kurze Zusammenfassungen (sog. Abstracts) erstellt werden, die über den wesentlichen Inhalt des jeweiligen Dokumentes informieren. Weil die Abstracts aufgrund ihrer komprimierten Darstellung die Textlektüre nicht zu ersetzen vermögen, ist keine urheberrechtliche Relevanz anzunehmen. Die Beschreibung des Inhalts eines Werkes wird allgemein für zulässig erachtet, sobald das Werk selbst veröffentlicht wurde.207 Werden lediglich Stichworte und bibliographische Angaben aus dem Originaltext übernommen und in das Dokumentationssystem eingespeichert, liegt ebenfalls keine urheberrechtliche Vervielfältigung vor, da hier nur ein inhaltliches Erschließen mit der Möglichkeit späteren Auffindens des Textes in Rede steht.208 Zum gleichen Ergebnis kommt das LG Frankfurt a. M. in der vielbeachteten „Perlentaucher“-Entscheidung bzgl. des Zusammenfassens fremder Buchkritiken, wenn auch mit kritisch zu beurteilender anderer Begründung: Nachdem das Recht der ersten Inhaltsmitteilung nach § 12 Abs. 2 UrhG durch die Erstveröffentlichung erschöpft sei, ergebe sich im Umkehrschluss, dass nun jedermann das Werk frei mitteilen oder „beschreiben“ dürfe.209 Letztlich kommt es wohl in Abgrenzung der Bearbeitung zur freien Benutzung (§§ 23, 24 UrhG) darauf an, dass die Abstracts abhängig von Umfang, Aufbau und Gliederung einen eigenen schöpferischen Gehalt aufweisen.210
 
              78 Bei einem Abruf der gespeicherten Daten vom Server kann ebenfalls das Vervielfältigungsrecht des Urhebers betroffen sein. Dies ist unstreitig der Fall, wenn der Nutzer das Material nach dem Download (z. B. auf seiner Festplatte) speichert.211 Dabei findet eine im Verhältnis zum Upload weitere Vervielfältigung statt, für die die Zustimmung des Rechteinhabers erforderlich ist. Ebenso stellt das Ausdrucken in Form einer Hardcopy eine weitere Vervielfältigung dar. Problematisch ist, ob auch das bloße Sichtbarmachen von Inhalten auf dem Bildschirm (sog. browsing) als Vervielfältigung anzusehen ist, da es hier an dem Merkmal der körperlichen Wiedergabe fehlen könnte. Zwar erfolgt eine zeitlich zwingend vorgelagerte vorübergehende Einlagerung der Informationen in den Arbeitsspeicher (sog. RAM-Speicher)212 des abrufenden Computers. Man könnte jedoch argumentieren, dass sich aus Sinn und Zweck des § 16 UrhG ergibt, dass die Vervielfältigung einer dauerhaften Festlegung entsprechen müsse, die mit der eines Buches oder einer CD vergleichbar ist.213 Mittlerweile ergibt sich aus dem Wortlaut des § 16 UrhG selbst, dass sowohl vorübergehende als auch dauerhafte Vervielfältigungen umfasst sind. Für Computerprogramme ist allerdings in § 69c Nr. 1 UrhG gesetzlich normiert, dass auch deren kurzfristige Übernahme in den Arbeitsspeicher eine rechtlich relevante Vervielfältigung ist.214 Für die elektronisch übermittelten Werke wird daher angeführt, dass für sie letztlich nichts anderes gelten könne, da ihre Urheber ebenso schutzwürdig seien wie die von Computerprogrammen.215
 
              79 Darüber hinaus erfüllt die nur für wenige Sekunden erfolgende Festlegung eines Werkes oder eines geschützten Werkteils im Arbeitsspeicher nicht nur technisch die Voraussetzungen einer Vervielfältigung. Es ist gerade ihr Zweck, die menschliche Betrachtung des Werkes zu ermöglichen. Darüber hinaus hat moderne Browser-Software zumeist eine besondere „caching“-Funktion, mit deren Hilfe jede von einem fremden System heruntergeladene Webseite auf dem Rechner des Nutzers abgespeichert wird, sodass dem Nutzer bei erneutem Aufruf der Seite (z. B. beim Zurückblättern) Kosten und Übertragungszeit für das Herunterladen erspart bleiben. Aus diesen Gründen mehrten sich die Stimmen, die §§ 16, 69c Nr. 1 UrhG auch auf solche Kopien erstrecken wollen, die technisch bedingt sind und insoweit aber eher einen flüchtigen Charakter haben.216 Gerade für den Bereich der Proxyspeicherung217 oder des RAM-Arbeitsspeichers wurde von vielen vertreten, dass auch technische Zwischenspeicherungen als urheberrechtlich relevante Vervielfältigungsvorgänge anzusehen seien.218 Eine Ausnahme sollte allenfalls dann zum Tragen kommen, wenn die Zwischenspeicherung keinen eigenständigen wirtschaftlichen Wert verkörperte.
 
              80 Die Streitfrage ist seit 2003 in Umsetzung des Art. 5 Richtlinie 2001/29/EG gesetzgeberisch gelöst. Nach § 44a UrhG sind solche Vervielfältigungen nicht zustimmungspflichtig, die dem technischen Prozess immanent sind, für keinen anderen Zweck getätigt werden, als den rechtmäßigen Gebrauch zu ermöglichen, und keine eigene wirtschaftliche Bedeutung haben. „Flüchtige und begleitende“ Vervielfältigungshandlungen sind damit weitgehend vom Vervielfältigungsbegriff ausgenommen. Dies hat unmittelbare Auswirkungen für die Provider und deren User. Proxy-Server sind damit ebenso von der Zustimmungspflicht ausgenommen wie Speicherungen im RAM oder die Bildschirmanzeige. Der EuGH219 bestätigte im Juni 2014, dass die von einem Endnutzer bei der Betrachtung einer Internetseite erstellten Kopien auf dem Bildschirm seines Computers und im Cache der Festplatte dieses Computers Art. 5 der Richtlinie 2001/29/EG und somit auch den tatbestandsgleichen § 44a UrhG erfüllen und somit nicht der Zustimmung des Rechteinhabers bedürfen. Auch die landgerichtliche Rechtsprechung sieht Streaming nicht als relevante Vervielfältigung an.220 An dieser Rechtsprechung hat sich im Jahr 2017 allerdings einiges geändert. Denn der EuGH hat derweilen entschieden, dass Endnutzer, die auf Streaming-Angebote zurückgreifen, obwohl sie sich der Illegalität des Angebots bewusst sind, eine Urheberrechtsverletzung begehen.221 Auch wenn die Anforderungen für ein solches Bewusstsein dadurch nicht abschließend erläutert wurden, ist folglich bei der Nutzung von möglicherweise illegalen Seiten äußerste Vorsicht geboten.
 
              81 Nach § 23 UrhG darf ein Werk auch ohne Zustimmung des Urhebers bearbeitet oder in sonstiger Form umgestaltet werden. Erst wenn diese umgestaltete Fassung veröffentlicht oder verwertet werden soll, ist eine Zustimmung des Urhebers erforderlich. Anderes gilt nur für Software, bei der bereits die Umgestaltung als solche verboten ist (§ 69c Nr. 2 UrhG). Hieraus folgt, dass Texte und Bildmaterial, mit Ausnahme der Software, für die Zwecke der optischen Speicherung umgestaltet werden dürfen. Allerdings dürfen die Speicher nicht ohne Zustimmung des Urhebers öffentlich zugänglich gemacht oder verbreitet werden.
 
              82 Eine Ausnahme besteht auch für die Verfilmung des Werkes (§ 23 Abs. 1 S. 2 Var. 1 UrhG). Hier ist bereits die Bearbeitung von der Zustimmung des Urhebers abhängig. Daher taucht die Frage auf, ob es sich bei der Herstellung von Multimedia-Produkten um eine zustimmungsbedürftige Verfilmung handelt. Der BGH hat in der „Sherlock-Holmes“-Entscheidung222 den Verfilmungsvorgang als Umsetzung eines Sprachwerkes „in eine bewegte Bilderfolge mit Hilfe filmischer Gestaltungsmittel“223 definiert. Sofern i. R. v. Multimedia-Produkten der Charakter laufender Bilder überwiegt, kommt daher die Anwendung der Filmregelungen des UrhG in Betracht.
 
              83 Schwierig ist auch die Abgrenzung zwischen der zustimmungspflichtigen Bearbeitung und der freien Benutzung (§ 24 UrhG). Grundsätzlich darf ein selbständiges Werk, das in freier Benutzung eines anderen Werks geschaffen worden ist, ohne Zustimmung des Urhebers des benutzten Werkes veröffentlicht und verwertet werden (§ 24 Abs. 1 UrhG). Eine Ausnahme gilt für die erkennbare Übernahme von Melodien – sog. starrer Melodiensschutz (§ 24 Abs. 2 UrhG).
 
              84 Damit eine freie Benutzung bejaht werden kann, darf das fremde Werk nicht in identischer oder umgestalteter Form übernommen werden, sondern nur als Anregung für das eigene Werkschaffen dienen.224 Zur Konkretisierung verwendet die Rechtsprechung seit den „Asterix“-Entscheidungen des BGH225 zwei verschiedene Verblassensformeln:226 Eine freie Benutzung kann danach zum einen darin zu sehen sein, dass die aus dem geschützten älteren Werk entlehnten eigenen persönlichen Züge in dem neuen Werk so zurücktreten, dass das ältere in dem neuen Werk nur noch schwach und in urheberrechtlich nicht mehr relevanter Weise durchschimmert. Zum anderen können aber auch deutliche Übernahmen durch eine besondere künstlerische Gedankenführung legitimiert sein; in diesem Fall ist ein so großer innerer Abstand erforderlich, dass das neue Werk seinem Wesen nach als selbständig anzusehen ist. Die nähere Konkretisierung gerade letzterer Variante der Verblassensformel ist schwierig und nur unter Rückgriff auf die Besonderheiten des Einzelfalls möglich. Die Integration von Fotografien in einen digitalen Bildspeicher wird dabei eher als unfreie Benutzung angesehen werden als die Übernahme fremder Sounds in einem multimedialen Videokunstwerk.
 
              85 Nach neuer Rechtsprechung des BGH227 kommt es nicht mehr auf den Abstand an, den das neue Werk zu den entlehnten eigenpersönlichen Zügen des benutzten Werkes hält. Eine freie Benutzung setze voraus, dass angesichts der Eigenart des neuen Werkes die entlehnten eigenpersönlichen Züge des geschützten älteren Werkes verblassen. Wenn eine Parodie im urheberrechtlichen Sinne zu beurteilen ist, dann sei von Bedeutung, dass das Unionsrecht die Beschränkungen und Ausnahmen des Vervielfältigungsrechts, des Rechts der öffentlichen Wiedergabe und der öffentlichen Zugänglichmachung angepasst und in diesem Zusammenhang Schrankenregelungen entworfen habe. Ausnahmen von diesen Schrankenregelungen können die Mitgliedstaaten nach Art. 5 Abs. 3 lit. k RL 2001/29/EG vornehmen. Der deutsche Gesetzgeber setze eine solche Schutzschranke in § 24 Abs. 1 UrhG durch, wobei dieser in der urheberrechtlichen Zulässigkeit von Parodien richtlinienkonform auszulegen sei.228 Wird ein Werk zu einer Parodie verändert, dann werde das Interesse des Parodisten und das Interesse des Urhebers gegenübergestellt. Für eine freie Benutzung nach § 24 Abs. I UrhG ist erforderlich, dass die Parodie einen ausreichenden Abstand zum Ursprungswerk aufweist, wofür zumindest ein Mindestmaß an wahrnehmbaren Unterschieden vorliegen muss.229 Innerhalb der Interessenabwägung sei aus Sicht des EuGH ein Verstoß gegen Art. 21 GRCh zu prüfen, wobei der EuGH sich v. a. auf das Diskriminierungsverbot und somit auf das Gemeinwohl des Erwägungsgrunds 3 der RL 2001/29/EG bezieht. Der Schwerpunkt der Interessenabwägung liege nicht in der Anwendung einer „Political-Correctness-Kontrolle“. Bereits durch den Unionsgesetzgeber sei die Rolle der Parodie als Art der Meinungsfreiheit privilegiert. Es komme demnach lediglich darauf an, ob durch die Parodie Rechte Dritter verletzt werden und der Urheber ein schutzwürdiges Interesse hat, dass sein Werk mit einer solchen Rechtsverletzung nicht in Verbindung gebracht wird.230 Streitig ist in diesem Zusammenhang die Rechtslage bei der Verwendung von Thumbnails. Die öffentliche Zugänglichmachung von kleinen Foto-Schnipseln im Internet stellt nach Auffassung des LG Hamburg231 i. d. R. eine unfreie Nutzung der zu Grunde liegenden Originalfotos dar. Dies sieht das LG Erfurt232 anders. Durch das Onlinestellen von Bildern auf einer Webseite erteile der Webseitenbetreiber der Internetsuchmaschine konkludent eine Einwilligung, urheberrechtlich geschützte Bilder als automatische Thumbnails anzuzeigen. Anders argumentierte aber nachfolgend das OLG Jena.233 Die Nutzung von Thumbnails sei zwar nicht von einer konkludenten Einwilligung oder über das Zitatrecht gedeckt; es fehle im deutschen Recht an einer entsprechenden Schrankenbestimmung. Der BGH hat Thumbnails für zulässig erachtet.234 Ein rechtswidriger Eingriff in urheberrechtliche Befugnisse sei nicht nur dann zu verneinen, wenn der Berechtigte rechtsgeschäftlich entweder durch Einräumung entsprechender Nutzungsrechte über sein Recht verfügt oder dem Nutzer die entsprechende Werknutzung schuldrechtlich gestattet hat. Vielmehr sei die Rechtswidrigkeit eines Eingriffs in ein ausschließliches Verwertungsrecht auch dann ausgeschlossen, wenn der Berechtigte in die rechtsverletzende Handlung eingewilligt habe. Eine solche Einwilligung setze keine, auf den Eintritt dieser Rechtsfolge gerichtete, rechtsgeschäftliche Willenserklärung voraus. Die Einstellung des Bildes ohne Sicherungsmechanismen reiche als konkludente Einwilligung aus.235 In weiteren Urteilen hat der BGH diese Rechtsprechung bestätigt.236 So läge auch dann eine konkludente Einwilligung vor, wenn Dritte das Werk mit Zustimmung des Urhebers ohne Schutzvorkehrungen ins Internet stellen. Zwar wurde hier ein Lichtbild unberechtigt ins Netz gestellt, da aber die Suchmaschinen nicht unterscheiden könnten, ob ein Bild mit oder ohne Berechtigung eingestellt worden ist, dürfe ihr Betreiber von einer validen Einwilligung ausgehen. Allerdings könne der Urheber dann denjenigen in Anspruch nehmen, der das Werk unberechtigt ins Netz gestellt hat.237 Die betroffenen Bilder müssen jedoch nach Hinweis durch den Rechteinhaber gesperrt werden.238 Zwar muss ein Berechtigter, der Texte oder Bilder im Internet ohne Sicherungsmechanismen frei zugänglich macht, mit einer Nutzung rechnen.239 Allerdings muss er nur mit der nach den Umständen gebräuchlichen Nutzungshandlung rechnen. Laut dem LG Hamburg240 bedeutet das für den konkreten Fall der Nutzung von Werken als Vorschaubilder in den Ergebnislisten einer Bildersuchmaschine, dass sich die Einwilligung nur auf eine Benutzung zum Zwecke der Such- und Nachweisfunktion erstreckt. Somit ist ein öffentliches Zugänglichmachen von Vorschaubildern um seiner selbst willen nicht umfasst. Das bedeutet, dass die Art der Darstellung der Vorschaubilder nicht dazu führen darf, dass es überflüssig für den Nutzer wird, sich die Herkunftsseite anzuschauen. Daher setzt die Such- und Nachweisfunktion der Darstellung von Vorschaubildern eindeutige Schranken.
 
              86 Das KG Berlin hat am 18. 6. 2018 in zweiter Instanz ein Urteil zu Fragen technischer Maßnahmen zur Verhinderung von Framing gefällt (Az.: 24 U 146/17). Die Richter kommen zu dem Schluss, dass eine Verwertungsgesellschaft die Erteilung von Nutzungsrechten an Vorschaubildern nicht davon abhängig machen darf, dass der Verwender dieser Bilder seine Webseite mit technischen Maßnahmen versieht, die es Dritten unmöglich machen, die Vorschaubilder per Frame in die eigene Webseite einzubinden.241 Anders beurteilte dies der BGH, der im Rahmen der Revision erklärte, dass die unter Umgehung technischer Schutzmaßnahmen erfolgende Einbettung von Vorschaubildern durch Dritte im Wege des Framing ein unbenanntes Recht der öffentlichen Wiedergabe verletzen könne. Ein solches sei in richtlinienkonformer Auslegung von § 15 Abs. 2 UrhG anzunehmen, soweit Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG weitergehende Rechte als die in § 15 Abs. 2 S. 2 UrhG benannten Rechte der öffentlichen Wiedergabe gewähre.242 Ob dies eine öffentliche Wiedergabe des Werks im Sinne des Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG darstellt, hat nun der EuGH zu entscheiden, den der BGH um Auslegung von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG ersucht hat.243 Im September 2020 wurden die Schlussanträge des Generalanwalts der Auslegung vorgetragen.244
 
             
            
              2. Recht der öffentlichen Zugänglichmachung
 
              87 Das Bereithalten von urheberrechtlich geschützten Werken zum Abruf via Intra- oder Internet kann i. Ü. das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a UrhG) tangieren. Mit § 19a UrhG wurde im Jahr 2003 ein neues Verwertungsrecht eingeführt, das ausdrücklich den Bereich der elektronischen Abrufdienste umfasst. Es handelt sich hierbei um das Recht, das Werk drahtgebunden oder drahtlos der Öffentlichkeit in einer Weise zugänglich zu machen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit an Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. Dieses Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ist ein Unterfall des allgemeinen Rechts der öffentlichen Wiedergabe. Der Tatbestand wird weit ausgelegt245 und gilt nach § 69c Nr. 4 UrhG auch für Software.
 
              88 Problematisch bleibt allerdings die Einordnung von Intranets in das System der Verwertungsrechte. Denn auch das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung umfasst nur die Netze, die an „Mitglieder der Öffentlichkeit“ gerichtet sind. Statt auf den Akt abzustellen, wird nunmehr auf die Adressaten abgestellt und eine Differenzierung zwischen Angehörigen der Öffentlichkeit und den „Anderen“ vorgenommen. Innerhalb eines Unternehmens aber ist niemand „Angehöriger der Öffentlichkeit“, sodass bei dieser Unterscheidung unternehmensinterne Netze nicht unter das Recht des „making available“ fallen würden. Die Frage ist also, wo und wie man die Grenze zwischen dem zustimmungsfreien Betrieb eines lokalen, internen Intranets und der zustimmungspflichtigen Nutzung in größeren Netzen setzt. Das Kriterium der Adressierung an „Mitglieder der Öffentlichkeit“ ist schwammig, wie der Blick in § 15 Abs. 3 UrhG zeigt. Hiernach ist die Wiedergabe öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt ist. Zur Öffentlichkeit soll jeder gehören, der nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder mit den anderen Personen, denen das Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche Beziehungen verbunden ist. Man muss folglich zur Konkretisierung auf das althergebrachte Kriterium der persönlichen Verbindung abstellen. Die sorgfältige Abgrenzung wird insb. relevant mit Blick auf „legale“, nämlich auf einen kleinen Teilnehmerkreis von „Freunden“ begrenzte „peer to peer“ (P2P)-Musiktauschbörsen im Internet.246
 
              89 Ob zwischen den Benutzern eines internen Datenbanksystems eine solche persönliche Verbindung besteht, hängt meist von zahlreichen Zufällen und Eigenheiten der Betriebsstruktur ab. Auch die Zahl der anschließbaren Bildschirme lässt keine Rückschlüsse darauf zu, wann noch von einer persönlichen Verbindung der Benutzer ausgegangen werden kann. So ist fraglich, ob bei 100, 200 oder 500 Bildschirmen noch enge, persönliche Beziehungen zwischen den Usern bestehen. Bilden die Benutzer einer CPU im Hinblick auf den Aufbau des EDV-Netzes eine einzige Organisationseinheit, so ist von einem Vorliegen einer persönlichen Verbindung auszugehen. Abzustellen ist deshalb nicht darauf, welche individuellen Verbindungen zwischen den Benutzern eines Abrufterminals bestehen, sondern entscheidend ist vielmehr die Einordnung der Benutzergruppe innerhalb der EDV-Organisationsstruktur einer Einrichtung. Nach dem Wortlaut der alten Fassung des § 15 Abs. 3 UrhG war der Benutzer aufgrund des Ausnahmecharakters der Regelung verpflichtet, die fehlende Öffentlichkeit des EDV-Systems darzulegen und ggf. unter Beweis zu stellen („[…] es sei denn, […]“).247 Im Zuge der Neufassung von § 15 Abs. 3 UrhG248 gibt es nun aber eine Legaldefinition, aufgrund derer der Kläger die Darlegungs- und Beweislast trägt. Allerdings können dem Rechteinhaber Darlegungs- und Beweiserleichterungen zu Gute kommen. Danach muss der Benutzer Tatsachen, die in seinen Kenntnis- und Verantwortungsbereich fallen, darlegen und nicht der Rechteinhaber. Dies gilt insb. für die Frage nach der persönlichen Beziehung der teilnehmenden Personen. Es dürfte in der Praxis demnach keinen großen Unterschied zu der vorherigen Regelung geben.249 Im Falle einer hausinternen Datenbank könnte je nach der Enge der Bindung der User von einer persönlichen Beziehung auszugehen sein, sodass hinsichtlich der internen Nutzung der Datenbank kein Eingriff in das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung vorliegt. Die Grenze dürfte erst überschritten sein, wenn die Datenbank allgemein für eine kommerzielle Nutzung freigegeben oder jedem außerhalb des internen Kontextes der Zugriff auf den Server ermöglicht würde.
 
              90 Im Übrigen ändert die Tatsache, dass ein Werk auf einer passwortgeschützten Subdomain verbreitet wird, nichts daran, dass hier eine öffentliche Wiedergabe vorliegt.250 Nach Auffassung des OLG Köln251 ist der Tatbestand des § 19a UrhG erfüllt und ein Eingriff in das Vervielfältigungsrecht des betroffenen Fernsehsenders nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 UrhG zu bejahen, wenn ein Anbieter Internetnutzern anbietet, eine digitalisierte Fassung einer ausgewählten Sendung auf einem dem jeweiligen Nutzer zugewiesenen Speicherplatz seines Servers vorzuhalten, um ein zeitversetztes Ansehen auf dem eigenen persönlichen Computer zu ermöglichen. Ähnlich hat der BGH jüngst entschieden, dass das Bereithalten eines Computerprogramms zum Abruf auf einem Downloadportal eine öffentliche Zugänglichmachung i. S. d. § 69c Nr. 4 UrhG darstellt, wenn der Betreiber des Downloadportals das Computerprogramm auf einem eigenen Rechner vorhält und auf diese Weise die Kontrolle über seine Bereithaltung ausübt.252 Eine Wiedergabe sei schon dann gegeben, wenn der Nutzer absichtlich und gezielt tätig werde, um Dritten Zugang zum geschützten Werk zu verschaffen, der ansonsten nicht bestünde.253 Als öffentlich gelte die Wiedergabe, wenn sie – entsprechend den vom EuGH aufgestellten Anforderungen – im Vergleich zur ursprünglichen Wiedergabe den Zugang für ein neues Publikum ermögliche.254 Damit bewegt sich der BGH konsequent innerhalb der vom EuGH entwickelten Rechtsprechung zum Vorliegen einer öffentlichen Wiedergabe. Überdies kann eine öffentliche Wiedergabe i. S. d. § 19a UrhG auch dann anzunehmen sein, wenn Fotografien einer Ausstellung in einer geschlossenen Facebook-Gruppe veröffentlicht werden, deren Mitgliederkreis nicht bestimmt abgegrenzt und untereinander bzw. durch den Verwerter der Fotografien persönlich verbunden ist.255 Darüber hinaus hat der BGH nun in Umsetzung der Rechtsprechung des EuGH und nach entsprechendem Vorlageverfahren256 entschieden, dass eine unzulässige öffentliche Wiedergabe vorliegen kann, wenn eine Fotografie ohne Zustimmung des Urheberrechtsinhabers auf eine Internetseite hochgeladen wird, auch wenn diese Fotografie zuvor bereits ohne beschränkende Maßnahme und mit Zustimmung des Berechtigten auf einer anderen Internetseite verfügbar war.257 Streitig war lange Zeit, ob durch Links in das Vervielfältigungsrecht und/oder in das Recht der öffentlichen Bereitstellung i. S. v. § 19a UrhG eingegriffen wird. Nach Ansicht des BGH258 stellt ein Link auf eine fremde Datei keinen Eingriff in das Vervielfältigungsrecht dar, da solche Links zum Wesen des Internets gehören. In der Tat lässt die HTML-Technologie explizit eine Vervielfältigung durch Links zu. Dies muss dem Veröffentlichenden des Bildes bereits vor der Veröffentlichung bewusst sein. Er muss also, wenn er die Web-Technologie einsetzt, implizit der Nutzung des Bildes in dieser Form zugestimmt haben. Wenn er dies nicht tut, kann der Veröffentlicher nicht den freien Zugang wählen, sondern muss in geeigneter Form den allgemeinen Zugang verhindern. Dies kann z. B. durch den Zwang einer Angabe eines Benutzernamens und Schlüsselwortes durch den Veröffentlichenden geschehen. Das Setzen eines Links in o. g. Form muss also rechtlich gestattet sein, da der Veröffentlichende jederzeit selber die Möglichkeit hat, den Link unbrauchbar zu machen.
 
              91 Inzwischen ist auch basierend auf weiteren gerichtlichen Entscheidungen geklärt, ob das Verlinken als Bereitstellen für die Öffentlichkeit unter § 19a UrhG fällt. Nach ursprünglicher Auffassung des EuGH259 ist das Setzen eines Links zwar eine „Handlung der Wiedergabe“ und auch eine „öffentliche Wiedergabe“, allerdings könne nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichts nur dann von einer „öffentlichen Wiedergabe“ i. S. d. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie zur Informationsgesellschaft gesprochen werden, wenn sich die Wiedergabe auch an ein „neues Publikum“ richtet. Durch die streitigen Linksetzungen ist aus Sicht des EuGH aber kein „neues Publikum“ erschlossen worden, da die fragliche Webseite, auf die verlinkt worden war, ohnehin frei zugänglich war. Damit sei das Linksetzen aber im Ergebnis keine urheberrechtliche Nutzungshandlung. Praktisch bedeutet dies für die Allgemeinheit, dass das Setzen eines Links jedenfalls dann frei bleibt, wenn nicht auf geschützte Unterverzeichnisse verlinkt wird.260
 
              92 Diese Herangehensweise wurde jedoch noch weiterentwickelt. In seinem Beschluss vom 18. November 2016 hat das LG Hamburg261 als erstes deutsches Gericht nach der weiteren EuGH-Entscheidung vom 8. September 2016262 entschieden, dass in das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung aus § 19a UrhG durch eine Verlinkung eingegriffen werden kann. Demnach und angelehnt an diese zugrundeliegende neuere EuGH-Entscheidung haftet der Betreiber einer gewerblich betriebenen Webseite auch ohne Kenntnis für urheberrechtsverletzende Inhalte, auf die er verlinkt. In einer solchen Verlinkung sei eine eigenständige öffentliche Wiedergabe zu sehen, durch die der Zugriff für ein neues Publikum eröffnet sei. Haften solle der Verlinkende, wenn „die Linksetzung schuldhaft in dem Sinne erfolgt, dass der Linksetzer um die Rechtswidrigkeit der verlinkten Zugänglichmachung wusste oder hätte wissen müssen.“ Sofern jemand mit Gewinnerzielungsabsicht handele und einen fremden Inhalt verlinke, gilt ein strengerer Verschuldensmaßstab: Ihm sei zuzumuten, sich mittels diverser Nachforschungen zu vergewissern, ob die Zugänglichmachung des verlinkten Inhalts rechtmäßig erfolgte.263 Laut EuGH gilt bei einer Gewinnerzielungsabsicht die Vermutung der Kenntnis von der Rechtswidrigkeit.264 In dem vorliegenden Fall hatte der Antragsgegner auf eine Seite verlinkt, die eine öffentliche Zugänglichmachung einer Umgestaltung des Verfügungsmusters i. S. v. § 23 S. 1 UrhG enthielt. Anders liegt der Fall jedoch bei der Linksetzung durch Suchmaschinen. Hier gelte die Vermutung nach Ansicht des BGH nicht, da Suchmaschinen ein bedeutender Faktor bei der Informationsvermittlung im Internet seien.265 Hinsichtlich der Zugänglichmachung für ein „neues Publikum“ führte das LG Hamburg unter Berufung auf das Urteil des EuGH aus, dass es hinsichtlich dieses Kriteriums auf die konkrete Werkfassung ankomme. Sollte, wie im Fall, eine Umgestaltung bejaht werden, so sei die öffentliche Zugänglichmachung nicht von der Zustimmung zur öffentlichen Zugänglichmachung des Originals gedeckt.266 Nunmehr hat der EuGH den Begriff der „öffentlichen Wiedergabe“ sogar so weit ausgelegt, dass auch der Verkauf von bestimmten multimedialen Medienabspielern erfasst sein kann. Dies soll insb. der Fall sein, wenn auf dem Gerät Add-ons vorinstalliert wurden, die Hyperlinks zu frei zugänglichen Webseiten enthalten, soweit dort urheberrechtlich geschützte Werke ohne Zustimmung des Urhebers öffentlich zugänglich gemacht wurden.267
 
              93 Framing galt lange Zeit als urheberrechtswidrig. Für einen Verstoß gegen § 19a UrhG reiche es dem LG München I zufolge aus, dass der Webseiten-Ersteller nach außen hin als „Herr“ der Inhalte auftrete, sodass für den gewöhnlichen Nutzer die Fremdheit nicht mehr in Erscheinung trete.268 Der BGH hat dem EuGH die Frage vorgelegt, ob der Betreiber einer Internetseite eine Urheberrechtsverletzung begeht, wenn er urheberrechtlich geschützte Inhalte, die auf anderen Internetseiten öffentlich zugänglich sind, im Wege des Framing in seine eigene Internetseite einbindet.269 In Anlehnung an den Svensson-Fall270 entschied der EuGH im Bestwater-Fall271 die Frage dahingehend, dass auch Framing keine Urheberrechtsverletzung darstelle. Im entschiedenen Fall ging es um die Einbindung eines Videos, das bei YouTube veröffentlicht war. Eine solche Art der Verlinkung, die nicht erkennbar macht, dass das Werk nicht auf der eigenen, sondern auf einer fremden Seite liegt, führe nicht dazu, dass dieses Werk einer neuen oder anderen Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Denn mit der Einstellung ins Internet haben die Inhaber des Urheberrechts ja bereits an alle Internetnutzer als Publikum gedacht.272 Dies solle nach einem Urteil des OLG Düsseldorf 273 allerdings nicht gelten, wenn eine fremde Fotografie nicht lediglich unter der Originalquelle verlinkt, sondern auf einen Server kopiert wird.
 
              94 Eine öffentliche Wiedergabe soll nach der neuen Rechtsprechung des BGH aber anzunehmen sein, wenn ein Internetseitenbetreiber den Zugang zu einer Suchmaschine, über welche urheberrechtlich geschützte Fotografien angezeigt werden, anbietet. Vorraussetzung hierfür ist aber, dass die Werke ohne Zustimmung des Urhebers eingestellt wurden und der Betreiber von dieser Rechtswidrigkeit wusste oder wissen musste.274 Auch liegt eine urheberrechtswidrige öffentliche Wiedergabe vor, wenn eine Fotografie, die mit Zustimmung des Urhebers auf einer Webseite frei zugänglich ist, auf einer anderen Webseite ohne Zustimmung eingestellt wird; denn durch ein solches Einstellen wird die Fotografie einem neuen Publikum zugänglich gemacht.275
 
              95 Schwierig ist für die GEMA, dass nach der Rechtsprechung des EuGH276 und BGH277 die Wiedergabe von Musik im Hintergrund einer Zahnbehandlung nicht urheberrechtlich relevant ist. Eine öffentliche Wiedergabe liege nur vor, wenn die Wiedergabe gegenüber einer unbestimmten Zahl potenzieller Adressaten und recht vielen Personen erfolgt. Der EuGH hat ferner entschieden, dass diese Voraussetzungen im Allgemeinen nicht erfüllt sind, wenn ein Zahnarzt in seiner Praxis für seine Patienten Hörfunksendungen als Hintergrundmusik wiedergibt.278 Diese Voraussetzungen sind ferner dann nicht erfüllt, wenn die Wiedergabe über in Hotelzimmern aufgestellten Fernsehgeräten erfolgt.279 Dies gilt wiederrum nicht für die öffentliche Wiedergabe von Hörfunk in Krankenhäusern.280
 
              96 Mit Wirkung vom 1. Januar 2014 wurde ferner die sog. Open Access Regelung in das UrhG281 eingeführt, die Autoren wissenschaftlicher Werke, deren Herstellung zu mindestens 50 Prozent aus öffentlichen Mitteln finanziert wurde und die in einer periodisch mindestens zweimal jährlich erscheinenden Sammlung erschienen sind, das Recht einräumen, ihre Beiträge zwölf Monate nach Erstveröffentlichung öffentlich zugänglich zu machen (Zweitverwertungsrecht, § 38 Abs. 4 S. 1 UrhG). Dies gilt auch und vor allem dann, wenn der Urheber dem Verleger oder Herausgeber ein ausschließliches Nutzungsrecht an dem wissenschaftlichen Werk eingeräumt hat. Die Veröffentlichung darf jedoch nur in der vom Herausgeber oder Verleger akzeptierten Manuskriptversion und nicht zu gewerblichen Zwecken erfolgen, § 38 Abs. 4 S. 1 a. E. UrhG. Gem. § 38 Abs. 4 S. 2 UrhG ist bei der öffentlichen Zugänglichmachung die Quelle der Erstveröffentlichung anzugeben. § 38 Abs. 4 S. 3 UrhG stellt klar, dass es sich bei der Regelung um zwingendes Recht handelt.
 
              97 Die Norm ist nach der Gesetzesbegründung nicht auf die universitäre Forschung anwendbar, vielmehr muss eine öffentliche Projektförderung oder Forschung innerhalb einer institutionell geförderten außeruniversitären Forschungseinrichtung vorliegen.282 Sinn und Zweck der Open Access Regelung ist es, Forschungsergebnisse frei verfügbar zu machen und das Interesse der Wissenschaftler an einer möglichst weiten Verbreitung ihrer Forschungsergebnisse gesetzlich anzuerkennen.283 In der Gesetzesbegründung wird weiterhin auf die Schutzwürdigkeit der öffentlichen Hand hingewiesen, die durch steigende Preise wissenschaftlicher Werke bei Mitfinanzierung der Forschung nicht doppelt – z. B. durch den Ankauf von Literatur durch staatliche Bibliotheken – belastet werden soll.284
 
             
            
              3. Verbreitungsrecht
 
              98 Das in §§ 17, 69c Nr. 3 UrhG geregelte Verbreitungsrecht ist das Recht, das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes der Öffentlichkeit anzubieten oder in Verkehr zu bringen. Dieses Recht könnte bei Recherchediensten, die nicht nur die relevante Informationsquelle suchen und weiterleiten, sondern die Information selbst anbieten, betroffen sein. Dabei ist es unbeachtlich, ob dies entgeltlich oder unentgeltlich, eigennützig oder altruistisch erfolgt. Das Verbreitungsrecht wird nur tangiert, wenn es zu einer Eigentumsübertragung kommt; die reine Besitzüberlassung – etwa beim Ausleihen oder bloßen Ausstellen von Werken – reicht nicht aus.285 Nicht um eine Verbreitung i. S. d. § 17 Abs. 1 UrhG handelt es sich bei einer reinen Datenübermittlung, da es hier an der erforderlichen körperlichen Form fehlt.286
 
             
            
              4. Creative Commons
 
              99 Urheber sind gegen die unrechtmäßige Verbreitung ihrer Werke im Internet durch das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung weitreichend geschützt. Dennoch liegt vielen Werkschaffenden daran, eine umfangreiche Verbreitung ihres Werkes im Internet zu erzielen; gerade im künstlerischen Bereich kann so eine bessere Bekanntheit und Popularität der Künstler erreicht werden. Zu diesem Zweck haben sich viele „Open Content“-Bewegungen manifestiert. Hierbei handelt es sich um Inhalte, deren kostenfreie Nutzung und Weiterverbreitung urheberrechtlich erlaubt ist. Mit Creative Commons wurde ein „Lizenz- bzw. Nutzungsrechtssystem“ geschaffen, welches den offenen Zugang zu urheberrechtlich geschützten Inhalten ermöglichen soll. Hierbei wird anhand von vorgefertigten Lizenzverträgen den Urhebern ein Instrument an die Hand gereicht, mit dessen Hilfe sie die Verbreitung ihrer kreativen Inhalte unter Festlegung rechtlicher Bedingungen bewirken können. Innerhalb der Creative Commons bestehen verschiedene Vertragstypen, welche von dem Erfordernis der Namensnennung des Urhebers über ein Verbot kommerzieller Nutzung bis hin zum Erfordernis der „Weitergabe unter gleichen Bedingungen“ verschieden ausgestaltet sind und somit den Nutzern der Werke verschiedene Rechte und Pflichten auferlegen. Wenngleich dieses System Transparenz bzgl. der Urheberschaft und eine teils kostenfreie Nutzung geschützter Werke bewirken kann, so birgt es auch Risiken. Hier lauern Stolperfallen beginnend mit dem möglichen Fehlinterpretationspotenzial, dem Risiko der Unwirksamkeit der Nutzungsrechte, als auch der sog. „Heimfallklausel“ – die Lizenzen werden unter der auflösenden Bedingung eingeräumt, dass der Nutzer sämtliche Lizenzbestimmungen einhält.287 Aber auch für den Inhaber an den Rechten geschützter Werke können sich Risiken ergeben: kann ein Fotograf bspw. keine Lizensierungspraxis im Umgang mit seinen Werken darlegen und wünscht auch keine Verlinkung auf seine eigene Internetseite, so kann unter gewissen Umständen auch ein Schadensersatz infolge der Verletzung von Creative-Commons-Lizenzbedingungen ausscheiden.288
 
              100 Die Creative Commons haben ferner die Besonderheit, dass landesspezifische Anpassungen der Lizenzen für mehr als 50 Länder bestehen. So basierte die Version 3.0 bspw. nicht mehr auf dem US-amerikanischen Urheberrecht, sondern auf der Berner Konvention und dem Rom-Abkommen. Im November 2013 wurde zudem die Version 4.0 veröffentlicht, welche das sui-generis Recht für Datenbanken einbezieht und data mining ausdrücklich freistellt.289 Auch wurde mittlerweile die offizielle deutsche Übersetzung veröffentlicht.290
 
             
           
          
            VI. Urheberpersönlichkeitsrechte
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            101 Das Urheberpersönlichkeitsrecht ist das ideelle Gegenstück zu den wirtschaftlich ausgerichteten Verwertungsrechten, die sich gegenseitig ergänzen. Es schützt den Urheber in seiner besonderen Beziehung zu seinem Werk.291 Das Urheberpersönlichkeitsrecht umfasst die Befugnisse des Veröffentlichungsrechts (§ 12 UrhG), des Rechts auf Anerkennung der Urheberschaft (§ 13 UrhG) und des Rechts auf Schutz gegen Entstellung oder Beeinträchtigung des Werkes (§ 14 UrhG). Im Rahmen der Nutzung von Werken über das Internet stellen sich eine Reihe umfangreicher urheberpersönlichkeitsrechtlicher Fragen.
 
            
              1. Der Urheber
 
              102 Das deutsche Recht folgt einheitlich dem Schöpfungsprinzip. Urheber ist demnach diejenige Person, die das Werk geschaffen hat. Der Vorgang der Schaffung des Werks stellt dabei einen Realakt dar, mit ihm entstehen sämtliche Urheberrechte der natürlichen Person an ihrem Werk. Abzugrenzen ist das deutsche Urheberrecht damit insb. vom angloamerikanischen Copyright – hier steht der ökonomische Aspekt im Vordergrund, geschützt werden wirtschaftliche Investitionen. Das copyright law ermöglicht – im grundlegenden Unterschied zum deutschen Recht – auch eine juristische Person als möglichen Urheber.
 
              103 Gemäß dem Erfordernis, dass nur eine natürliche Person Urheber i. S. d. § 7 UrhG sein kann, scheiden Maschinen (Computer, Roboter, Fotoautomaten) als mögliche Urheber aus.292 Es ist in diesen Fällen ggf. die Urhebereigenschaft derjenigen natürlichen Person anzunehmen, welche die entsprechende Maschine entwickelt, programmiert und dieser ferner Anweisungen zur konkreten Handlung erteilt hat. Erforderlich ist also, dass der Einsatz von Computerprogrammen dem Urheber ein Hilfsmittel darstellt und das Ergebnis jenes Einsatzes für den menschlichen Benutzer vorhersehbar ist. Handelt die Maschine hingegen selbstständig und ohne menschliche Intervention oder gar mittels eines Zufallgenerators, wird keine Schaffung durch den hinter der Technologie stehenden Menschen anzunehmen sein.293
 
              104 In konsequenter Anwendung des Grundsatzes der Schutzunfähigkeit reiner Ideen wird die Urheberschaft ebenfalls nicht solchen Personen zugesprochen, die dem eigentlichen Urheber bloße Ideen oder Anregungen zur Schaffung eines Werks vermitteln. Gleiches gilt für Besteller eines Werks. Demzufolge sind Ghostwriter die Urheber, nicht hingegen ihre Auftraggeber.294 Für sie besteht lediglich die Möglichkeit, sich durch den Ghostwriter Nutzungsrechte an dessen Werk einräumen zu lassen.295 Abzugrenzen von der Urhebereigenschaft sind auch bloße Gehilfentätigkeiten durch wissenschaftliche Assistenten oder Mitarbeiter, im Rahmen derer sich diese an klaren Vorlagen des Urhebers orientieren und keinen eigenen Beitrag erbringen. Werden im Rahmen solcher Tätigkeiten jedoch eigene wissenschaftliche Beiträge hervorgebracht, so ist dem Gehilfen ein eigenes Urheberrecht an diesen zuzusprechen.
 
              105 Das Schöpfungsprinzip gilt folglich uneingeschränkt in Arbeitsverhältnissen. Die Urheberschaft entsteht originär in der Person des Arbeitnehmers, Angestellten oder Beauftragten, der die persönlich-geistige Schöpfung des Werks erbracht hat. Aufgrund dieser Tatsache sehen viele Beschäftigungsverträge eine ausdrückliche oder stillschweigende Einräumung von Nutzungsrechten an den Arbeitgeber oder Auftraggeber vor (vgl. § 43 UrhG). Eine Sondervorschrift bildet in diesem Kontext § 69b UrhG: Auch bei der Entwicklung von Computerprogrammen ist der menschliche Schöpfer immer der Urheber des Programms.
 
              106 Trotzdem sollen dem Arbeit- bzw. Dienstgeber möglichst umfassende Verwertungsmöglichkeiten der im Rahmen eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses geschaffenen Programme zur Verfügung stehen. Um dies zu erleichtern, sieht § 69b UrhG vor, dass Arbeit- bzw. Dienstgeber grundsätzlich (vorbehaltlich abweichender vertraglicher Vereinbarungen) alle vermögensrechtlichen Befugnisse an den Programmen innehaben, welche ein Angestellter oder ein in einem Dienstverhältnis befindlicher Programmierer unter Einhaltung der Vorgaben seines Arbeitgebers und Wahrnehmung seiner Aufgaben geschaffen hat.296 Diese Befugnis geht sogar so weit, dass der Zeitpunkt der Erstellung des Programms für den Rechtserwerb des Arbeitgebers unerheblich ist. Dieser ist, unter der Vorraussetzung des Tätigwerdens in Erfüllung der dienstbezogenen Weisungen, auch dann zu bejahen, wenn der Arbeitnehmer während seiner Freizeit tätig wurde.297
 
              107 Im Falle eines gewollten Zusammenwirkens und der Einheitlichkeit der Werkschöpfung ist, sofern ein Werk gemeinsam von mehreren im Rahmen schöpferischer Tätigkeit geschaffen wird, von Miturheberschaft nach § 8 Abs. 1 UrhG auszugehen.298 Zwischen Miturhebern entsteht gem. § 8 Abs. 2 UrhG eine Gesamthandsgemeinschaft, sodass die Urheber das Werk nur gemeinsam verwerten oder veröffentlichen können. Es bedarf hierbei mithin der vorherigen Einwilligung aller Miturheber.299 Problematisch stellt sich die gesamthänderische Bindung insb. im Bereich der Open Source Software dar; dennoch ist gem. § 8 Abs. 2 S. 3 UrhG jeder Miturheber befugt, Ansprüche aus Verletzung des gemeinsamen Urheberrechts geltend machen.300
 
             
            
              2. Entstellungsverbot
 
              108 Eine Entstellung setzt voraus, dass eine Beeinträchtigung vorliegt. Darunter versteht man jede Änderung der konkreten Form des Werkes und des darin zum Ausdruck kommenden konkreten geistig-ästhetischen Gesamteindrucks des Werkes.301 Außerdem müsste die Beeinträchtigung geeignet sein, um die Interessen des Urhebers zu gefährden.302 Abschließend muss nun eine Interessenabwägung vorgenommen werden. Dabei bildet das Bestands- und Integritätsinteresse des Urhebers den Ausgangspunkt.303
 
              109 Die Gestalt des Werkes im Internet ist aufgrund der oft geringen Auflösungsqualität häufig erheblich geändert. Hier ist auch in Bezug auf die vertraglich berechtigte Nutzung das Entstellungsverbot aus § 39 Abs. 1 UrhG zu beachten. Nach § 39 Abs. 2 UrhG sind Änderungen des Werkes oder seines Titels, zu denen der Urheber seine Einwilligung nach Treu und Glauben nicht versagen kann, zulässig. Sofern es sich bei Multimediaprodukten um filmähnliche Werke handelt, kommt § 93 UrhG zur Anwendung, der den Entstellungsschutz auf die Fälle gröbster Entstellung und Beeinträchtigung beschränkt. Ähnliches gilt für die Leistungsschutzberechtigten, für die das UrhG zur Anwendung kommt (§§ 14, 93 UrhG). Für ausländische Künstler gilt ansonsten das Rom-Abkommen, das keine persönlichkeitsrechtlichen Vorgaben enthält. Diese Lücke kann nur durch die Anwendung des Beleidigungsschutzes und anderer strafrechtlicher Schutzvorschriften geschlossen werden.
 
              110 Das Redigieren von Texten innerhalb einer Zeitschriftenredaktion stellt eine unzulässige Bearbeitung eines Werkes dar, die in das Recht des Urhebers aus § 14 UrhG eingreift, wenn dieser nicht der Änderung seiner Texte zugestimmt hat oder der Nutzungszweck bestimmte Änderungen unumgänglich macht.304 Den Vorgang der Digitalisierung als solchen wird man regelmäßig nicht als Entstellung ansehen können.305 Entscheidender ist vielmehr die Art und Weise, wie das Werk digitalisiert und in einen Off-/Online-Kontext gesetzt worden ist; z. B. kann eine geringe Auflösung einer Fotografie mit einem Verlust der künstlerischen Eigenart einhergehen und die ideellen Beziehungen des Fotografen zu seinem Werk verletzen. Der BGH306 hat eine Entstellung i. S. d. § 14 UrhG für das Einscannen und Abspeichern von Werkentwürfen abgelehnt. Wie weit das Entstellungsverbot in der Praxis tatsächlich reicht, kann letztendlich nur im Einzelfall festgestellt werden. Auch eine vertragliche Regelung ist unzulässig, da das Entstellungsverbot unverzichtbar ist und nicht auf Dritte übertragen werden kann. Ein Verzicht wird nur insoweit für zulässig erachtet, als genau bestimmte, konkrete Veränderungsformen vertraglich bezeichnet werden. Folglich ergeben sich aus dem Entstellungsverbot Informations- und Aufklärungspflichten des Verwerters gegenüber dem Urheber. Je konkreter der Verwerter vorab mit dem Urheber über konkrete Änderungsabsichten spricht, desto enger wird der Spielraum für das Entstellungsverbot.
 
             
            
              3. Namensnennungsrecht
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              111 Neben dem Entstellungsverbot ist das Namensnennungsrecht von zentraler Bedeutung. Nach § 13 UrhG hat der Urheber das Recht, darüber zu entscheiden, ob und an welcher Stelle des Werkes er als Urheber zu bezeichnen ist. Dieses Recht steht auch ausübenden Künstlern (z. B. Musikern) zu (§ 74 Abs. 1 UrhG). Abseits dieser gesetzlichen Regelung werden Namensnennungsrechte etwa von Produzenten vertraglich vereinbart. In den USA sehen Tarifverträge für den Filmbereich eine Reihe von Benennungspflichten im Vor- oder Nachspann vor. Die Namensnennung ist in Deutschland wegen der damit verbundenen Vermutung der Rechteinhaberschaft gem. § 10 UrhG von Bedeutung.
 
              112 Das Namensnennungsrecht spielt traditionell im Bereich literarischer Werke die größte Rolle. Seit einigen Jahren wird es auch kreativen Programmierern zuerkannt.307 Daneben ist es für freie Fotografen lebensnotwendig, dass sich an ihren Fotografien ein Urhebervermerk findet, denn von diesem Vermerk geht eine wichtige Akquisefunktion für die Erteilung späterer Aufträge aus. In anderen Bereichen kommt dem Namensnennungsrecht naturgemäß keine große Bedeutung zu. Insbesondere bei gewerblich genutzten Werken wie etwa bei einer Software ist eine Namensnennung kaum üblich. In der Rechtsprechung argumentiert man mit der Branchen(un)üblichkeit als Grenze des Namensnennungsrechts. Eine umfassende Nutzungs- und Verwertungsbefugnis erlaubt es regelmäßig nicht, die Urheberbezeichnung wegzulassen. Es bedarf stets einer konkreten Interessenabwägung.308
 
              113 Fotos sind bei der Verwendung im Internet unmittelbar in der Bilddatei mit einem Urhebervermerk zu versehen. Andernfalls liegt nach Auffassung des LG Köln eine abmahnbare Verletzung von § 13 UrhG i. V. m. den jeweiligen CC-Lizenzbedingungen des Fotografen/seiner Fotoplattform (hier: Pixelio) vor.309 Eine Person ist nur dann i. S. v. § 10 UrhG in der üblichen Weise auf dem Vervielfältigungsstück eines Werkes als Urheber bezeichnet, wenn die Angabe sich an der Stelle wiederfindet, an der bei derartigen Werken üblicherweise der Urheber benannt wird und die Bezeichnung inhaltlich erkennen lässt, dass sie den Urheber dieses Werkes wiedergibt.310
 
              114 Mit Urteil vom 25. Januar 2017 entschied der EuGH311 auf Vorlage des polnischen Obersten Gerichtshofs, dass ein doppelter Lizenzschaden bei Urheberrechtsverletzungen europarechtskonform sei. Demnach sei eine nationale Regelung, nach der ein Rechteinhaber, dessen Urheberrechte verletzt wurden, eine Entschädigungsgebühr verlangen kann, die dem Doppelten oder sogar Dreifachen einer angemessenen Lizenzgebühr entspricht, aus europarechtlicher Sicht nicht zu beanstanden. Relevant ist dies insb. für das deutsche Recht in Hinblick auf den hundertprozentigen Zuschlag der angemessenen Lizenzgebühr bei einem fehlenden Urhebervermerk.312
 
             
            
              4. Erstveröffentlichungsrecht
 
              115 Nach der Vorschrift des § 12 UrhG steht dem Urheber das Erstveröffentlichungsrecht, also die alleinige Entscheidungsmacht, ob und wie sein Werk zu veröffentlichen ist, zu. Veröffentlicht ist ein Werk folglich immer dann, wenn es mit Zustimmung dem in § 15 Abs. 3 UrhG beschriebenen Personenkreis zugänglich gemacht wurde. Es muss sich also um eine Mehrzahl von Personen handeln, die nicht persönlich untereinander verbunden sind. Maßgeblich für die Annahme einer persönlichen Verbundenheit ist nicht nur die Zahl der Personen, sondern auch die Art ihrer, durch die jeweiligen Umstände geprägten Beziehung.313 Bei einem Einstellen geheimer unveröffentlichter Dokumente z. B. auf WikiLeaks ist das aus § 12 UrhG folgende Bestimmungsrecht des Urhebers über die Veröffentlichung seines Werkes ebenfalls betroffen.314
 
             
           
          
            VII. Gesetzliche Schranken
 
             
              Literatur:
 
              De La Durantaye, Die Bildungs- und Wissenschaftsschranke – Warum kurz springen?, ZUM 2016, 475; Dreier, Grundrechte und die Schranken des Urheberrechts, GRUR 2019, 1003; Dreier/Leistner, Urheberrecht im Internet: die Forschungsherausforderungen, GRUR Beilage 2014, 13; Gräbig, Abdingbarkeit urheberrechtlicher Schranken, GRUR 2012, 331; Grünberger, Bedarf es einer Harmonisierung der Verwertungsrechte und Schranken?, ZUM 2015, 273; Kröger, Enge Auslegung von Schrankenbestimmungen – wie lange noch?, MMR 2002, 18; Schack, Urheberrechtliche Schranken für Bildung und Wissenschaft, ZUM 2016, 266; Schippan, Urheberrecht goes digital – Das Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft, ZUM 2003, 378.
 
            
 
            116 Der grundrechtliche Schutz des Eigentums aus Art. 14 Abs. 1 GG schützt auch das Urheberrecht.315 Urheber und Leistungsschutzberechtigte können jedoch die ihnen zustehenden ausschließlichen Verwertungsrechte nicht unbeschränkt geltend machen. Eine solche Monopolstellung wäre mit den Vorgaben des Grundgesetzes unvereinbar. Zum Schutz der Presse-, Rundfunk- und Informationsfreiheit (Art. 5 GG) sieht das Urheberrecht in den §§ 44a – 63 UrhG eine Reihe von Schranken für die Ausübung dieser Rechte vor. Schranken können unterschiedlich gestaltet sein. In den USA wurde z. B. die große, weit formulierte Schranke des „fair use“ eingeführt (17 U.S.C. § 107), die anhand bestimmter Einzelumstände je nach Einzelfall angewendet wird und darüber hinaus vertraglich abdingbar ist.
 
            117 Das deutsche Urheberrecht sieht hingegen einen enumerativen Katalog einzelner Schranken in unterschiedlich starken Ausprägungen vor.316 Der Eingriff in das Verbotsrecht des Urhebers besteht in den Formen der zustimmungs- und vergütungsfreien Nutzung, der gesetzlichen Lizenzen, Zwangslizenzen und Verwertungsgesellschaftspflichtigkeiten. Zwangslizenzen gewähren keine direkte Nutzungsbefugnis, sondern lediglich ein gerichtlich durchsetzbares Erfordernis der Zustimmung des Urhebers zu der Nutzung zu einem angemessenen Preis. Das deutsche UrhG kannte lediglich eine einzige durch eine Zwangslizenz ausgestaltete Schranke (§ 61 UrhG), die aufgrund ihrer Bedeutungslosigkeit in der Praxis seit dem 13. September 2003 aufgehoben ist.317
 
            118 Die gesetzliche Festlegung, dass ein bestimmter Anspruch nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden kann, findet sich dagegen sehr häufig, oft in Kombination mit einer gesetzlichen Lizenz. Zum großen Teil wird mit letzterer operiert: Der Urheber kann in diesen Fällen die Nutzung seines Werkes nicht reglementieren (behält jedoch einen Vergütungsanspruch); vielmehr hat der Nutzer eine genau umrissene, gesetzliche Lizenz. Diese Schranken gelten nicht nur im Verhältnis zum Urheber, sondern auch für Lichtbildner (§ 72 Abs. 1 UrhG), ausübende Künstler (§ 83 UrhG), Tonträger- (§ 85 Abs. 3 UrhG) und Filmhersteller (§ 94 Abs. 4 UrhG). Im Folgenden werden die für den Bereich der neuen Medien relevanten Schrankenregelungen dargestellt.
 
            119 Zu beachten ist dabei, dass Schranken keine eng auszulegenden Ausnahmebestimmungen, sondern spätestens nach den Urteilen des EGMR vom 10. Januar 2013 im Lichte der Menschenrechte auszulegen sind.318
 
            120 Ferner ergeben sich aus den einschlägigen europarechtlichen Richtlinien Einschränkungsmöglichkeiten. So beispielsweise aus Art. 5 III RL 2001/29/EG, der u. a. Erleichterungen für die Unterrichtsveranschaulichung und die Presse regelt. Der BGH hat dem EuGH bezüglich des Zitatrechts der Presse bereits einige Auslegungsfragen vorgelegt.319 Auch auf dieser Rechtsebene stellt sich die Frage nach dem genauen Einfluss der Grundrechte, die dem Urheberschutz entgegenstehen könnten.320 Am 29. 07. 2019 entschied der EuGH in den Sachen „Pelham“, „Spiegel Online“ und „Funke Medien NRW“ (Vorabentscheidungsgesuche des BGH) und präzisierte seine Ausführungen zur Bedeutung der Grundrechte im europäischen Mehrebenensystem. Daneben wurde mit Art. 3 RL 2019/790/EU eine weitere Schranke für Art. 2 RL 2001/29/EG eingeführt, die eine Vervielfältigung und Entnahme zum Zwecke des Text- und Data-Minings im Rahmen wissenschaftlicher Forschung ermöglicht. Wie weit der Begriff der Forschung reicht, soll der nationale Gesetzgeber bestimmen. Spannend war hierbei abzuwarten, wie bewertet wird, dass Forschungsorganisationen unter dem unternehmerischen Einfluss von Wirtschaftsunternehmen stehen.321 Diese Frage wird mit dem Referentenentwurf des BMJV durch Modifikation des § 60d UrhG beantwortet. Nach § 60d Abs. 2 UrhG-E sollen nur solche Forschungseinrichtungen erfasst sein, die gar nicht kommerziell tätig sind oder die alle Erträge unmittelbar in die Forschung reinvestieren oder im staatlichen Auftrag einem öffentlichen Interesse dienen.
 
            
              1. Ablauf der Schutzfrist und verwaiste Werke
 
               
                Literatur:
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              121 Das Urheberrecht erlischt nach Ablauf von 70 Jahren post mortem auctoris (§ 64 UrhG). Bei Werken, die von mehreren (Mit‐)Urhebern geschaffen sind, berechnet sich die Frist nach dem Tode des Längstlebenden (§ 65 Abs. 1 UrhG). Bei Filmwerken kommt es auf den Tod des Hauptregisseurs, Drehbuchautors, Dialogautors und des Filmkomponisten an (§ 65 Abs. 2 UrhG).
 
              122 Hinzu kommen die Schutzfristen für die Leistungsschutzberechtigten, insb. die Tonträger- und Filmhersteller sowie die ausübenden Künstler. Die grundsätzliche Schutzdauer für Leistungsschutzrechte beträgt 50 Jahre. Für ausübende Künstler und Tonträgerhersteller gilt eine Schutzfrist von 70 Jahren (§§ 82 Abs. 1, 85 Abs. 3 UrhG). Die verlängerte Schutzdauer ist von enormer Bedeutung für ausübende Künstler, da diese häufig über keine anderen Einkommensquellen außer der Urheberrechtsvergütung verfügen. Außerdem sieht § 79 Abs. 3 UrhG vor, dass nun in Verträge zwischen Künstlern und Plattenfirmen eine sog. „Gebrauch-es-oder-verlier-es“-Klausel aufgenommen werden muss, welche es den Künstlern ermöglicht, den Übertragungsvertrag zu kündigen und somit seine Rechte zurückzuerlangen, wenn der Hersteller die Aufnahme in der erweiterten Schutzfrist nicht weiter vermarktet. Außerdem müssen Plattenfirmen einen Fonds einrichten, in den sie 20 Prozent ihrer Einnahmen zahlen, die während des erweiterten Zeitraums entstehen (§ 79a Abs. 1 S. 1 UrhG). Dieser Fond kommt Studiomusikern zugute, deren Aufnahmen in der verlängerten Schutzdauer verkauft werden. Bei Datenbanken ist der Schutz auf 15 Jahre ab jeweiliger Investition beschränkt (§ 87d S. 1 UrhG).
 
              123 Sonderprobleme bestehen bei der Nutzung verwaister Werke, also noch urheberrechtlich geschützter Werke, bei denen der Rechteinhaber nicht zu ermitteln ist.322 Am 25. Oktober 2012 haben das Europäische Parlament und der Rat die Richtlinie 2012/28/EU über bestimmte zulässige Formen der Nutzung verwaister Werke erlassen. Das Umsetzungsgesetz wurde im Oktober 2013 verabschiedet.323 § 61 Abs. 1 UrhG erklärt die Vervielfältigung und öffentliche Zugänglichmachung von verwaisten Werken als zulässig. Berechtigt, verwaiste Werke in der gesetzlich bestimmten Art zu nutzen, sind ausschließlich privilegierte Institutionen wie Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Archive oder öffentlich-rechtliche Institutionen zum Schutz des Filmerbes, die sich jetzt leichter die notwendigen Rechte zur Werke-Digitalisierung verschaffen, wenn trotz sorgfältiger Suche die Rechteinhaber nicht festgestellt werden konnten (§ 61 Abs. 2 UrhG). Ihre Rechercheergebnisse müssen sie dokumentieren und beim DPMA hinterlegen (§ 61a Abs. 4 UrhG).
 
              124 Sofern für ein Werk nach sorgfältiger Recherche im Land seines ersten Erscheinens keine richtigen Daten zum Rechteinhaber festgestellt werden können, kann ein Werk als verwaist gelten. Jedoch muss die Suche gem. § 61a Abs. 1 S. 3 UrhG auf das Gebiet anderer Staaten erweitert werden, „wenn es Hinweise darauf gibt, dass relevante Informationen zu Rechteinhabern in anderen Staaten gefunden werden können“. Folge von § 61 Abs. 1 UrhG ist, dass Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen und Archive das Werk ohne (Nach‐)Lizenzierung digitalisieren und online stellen dürfen. Dieses Privileg gilt auch für Institutionen, die im Bereich des Filmerbes tätig sind sowie für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Von der Regelung sind vorveröffentlichte Printwerke und audiovisuelle Medien umfasst (§ 61 Abs. 2 Nr. 1 – 3 UrhG), jedoch nicht Bilder und unveröffentlichte Archivarien sowie elektronische Medien auf Datenträgern. Filmwerke und audiovisuelle Werke dürfen von den Rundfunkanstalten (§ 61c UrhG) sowie von denen im Bereich des Filmerbes (§ 61 Abs. 2 UrhG) tätigen Institutionen digitalisiert und online veröffentlicht werden. Eine Vergütung zugunsten des Urhebers ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Der Urheber kann den Status als verwaistes Werk jederzeit beenden (§ 61b UrhG). Ihm ist ein gerechter Ausgleich zu zahlen.
 
              125 Zur Umsetzung der Art. 8 – 11 DSM-RL, die den Zugang zu vergriffenen Werken stärken sollen324, sieht der Ref-E325 vor, die Kategorie der „Nicht verfügbaren Werke“ zu schaffen (§ 61d UrhG-E). Die Nutzung wird Kulturerbe-Einrichtungen erlaubt, soweit keine repräsentative Verwertungsgesellschaft die Rechte der Nutzung wahrnimmt. Der Rechtsinhaber kann der Nutzung zwar widersprechen, nach dem neuen Entwurf soll aber eine Vereinbarung, die die jeweiligen Rechte ausschließt oder beschränkt, ausdrücklich nicht gestattet sein (§ 61 g UrhG-E).
 
             
            
              2. Beiwerk
 
              126 Nach § 57 UrhG ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Werken zulässig, wenn sie als unwesentliches Beiwerk neben dem eigentlichen Gegenstand der Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentlichen Wiedergabe anzusehen ist. Ein solches unwesentliches Beiwerk liegt aber nicht vor, wenn Kunstwerke dekorativ zur Verschönerung eines Möbelprospektes eingesetzt werden. Denn § 57 UrhG deckt nicht ein Konzept, das dem Möbelkunden durch Einsatz von Hintergrundkunst eine mögliche Verwendungssituation und die sich daraus ergebende ästhetische Wirkung dieser Möbel vor Augen führen will.326
 
             
            
              3. Erschöpfungsgrundsatz
 
               
                Literatur:
 
                Appl/Schmid, Zweitverwertung gebrauchter Digitalgüter – Die Folgen des UsedSoft-Urteils für Schöpfungen anderer Werkarten, Medien und Recht 2014, 189; Ganzhorn, Ist ein E-Book ein Buch? – Das Verhältnis von Büchern und E-Books unter besonderer Berücksichtigung der UsedSoft-Rechtsprechung, CR 2014, 492; Grützmacher, „Gebrauchtsoftware“ und Erschöpfungslehre: Zu den Rahmenbedingungen eines Second-Hand-Marktes für Software, ZUM 2006, 302; Grützmacher, Gebrauchtsoftware und Übertragbarkeit von Lizenzen – Zu den Rechtsfragen auch jenseits der Erschöpfungslehre, CR 2007, 549; Grützmacher, Gebrauchtsoftwarehandel mit erzwungener Zustimmung – eine gangbare Alternative?, CR 2010, 141; Hauck, Gebrauchthandel mit digitalen Gütern, NJW 2014, 3616; Hoeren/Jakopp, Der Erschöpfungsgrundsatz im digitalen Umfeld – Notwendigkeit eines binnenmarktkonformen Verständnisses, MMR 2014, 646; Hoeren, Der Erschöpfungsgrundsatz bei Software – Körperliche Übertragung und Folgeprobleme, GRUR 2010, 665; Knies, Erschöpfung Online? – Die aktuelle Problematik beim On-Demand-Vertrieb von Tonträgern im Lichte der Richtlinie zur Informationsgesellschaft, GRUR Int. 2002, 314; Koch, Lizenzrechtliche Grenzen des Handels mit Gebrauchtsoftware, ITRB 2007, 140; Koehler, Der Erschöpfungsgrundsatz des Urheberrechts im Online-Bereich, München 2000; Neuber, Online-Erschöpfung doch nur für Software?, WRP 2014, 1274; Schrader/Rautenstrauch, Geltung des Erschöpfungsgrundsatzes beim Online-Erwerb durch unkörperliche Übertragung urheberrechtlich geschützter Werke, K & R 2007, 251; Peifer, Vertrieb und Verleih von E-Books – Grenzen der Erschöpfungslehre, AfP 2013, 89; Peter, Urheberrechtliche Erschöpfung bei digitalen Gütern, ZUM 2019, 490; Reinbothe, Die EG-Richtlinie zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft, GRUR Int. 2001, 733.
 
              
 
              127 Zu beachten ist ferner der Erschöpfungsgrundsatz (§ 17 Abs. 2 UrhG).327 Stimmt der Urheber einer Veräußerung von Vervielfältigungsstücken zu, erschöpft sich daran sein Verbreitungsrecht (mit Ausnahme des Vermietrechts). Die Erschöpfung erstreckt sich nur auf die Verbreitung körperlicher Werkexemplare. Eine zumindest entsprechende Anwendung des Grundsatzes auf bestimmte Online-Übertragungen wird von der h. M. als unmöglich erachtet.328 Die Erschöpfung knüpft daran an, dass Werkexemplare mit Zustimmung des zur Verbreitung Berechtigten im Wege der Veräußerung in den Verkehr gebracht worden sind. Bietet z. B. ein Verlag ein Buch zum Verkauf an, verliert jener an den Werkkopien sein Kontrollrecht hinsichtlich der Weiterverbreitung. Wer also ein solches Buch gekauft hat, darf es weiterverkaufen. Von der Erschöpfung umfasst sind auch Daten, die auf den Werkstücken enthalten sind (z. B. Marktdaten eines Marktforschungsunternehmens).329 Gleiches gilt für den Weiterverkauf gebrauchter Standardsoftware.330
 
              128 Fraglich ist, ob auch im Online-Bereich eine Erschöpfung angenommen werden kann. Zum Teil wird dies verneint.331 Das OLG München332 will diesen Grundsatz nicht anerkennen; die Weitergabe von Nutzungsrechten verstoße gegen die urheberrechtlichen Befugnisse des Verwertungsberechtigten, weil sich der Erschöpfungsgrundsatz sowohl nach deutschem als auch nach europäischem Recht nur auf in einem Gegenstand verkörperte Werke beziehe und hier die „gebrauchte“ Software dem Käufer nicht auf einem Datenträger verkörpert übergeben, sondern nur die Softwarelizenz verkauft wurde. Weder direkt noch analog könne der Erschöpfungsgrundsatz zur Anwendung kommen. Ferner ist nach Auffassung des LG München333 die pauschale Werbeaussage, dass die Veräußerung von „gebrauchten“ Softwarelizenzen für Standardsoftware erlaubt sei, im Lichte der §§ 3, 5 UWG irreführend und damit unzulässig. Dabei wird auch darauf abgestellt, dass ohnehin die Nutzung von Software den Eingriff in weitere Rechte impliziere, etwa das Recht zum Laden in den Arbeitsspeicher. Andere Gerichte argumentieren zu Recht damit, dass es keinen Unterschied mache, ob Software via DVD oder über das Netz vertrieben werde; in beiden Fällen müsse wirtschaftlich und juristisch im Hinblick auf eine Erschöpfung gleich argumentiert werden.334 Das LG München335 hat der Kaufpreisklage des mit gebrauchten Softwarelizenzen handelnden Klägers stattgegeben; das Vorbringen des Software-Käufers, der Veräußerung einer einzelnen Lizenz aus einem Volumenlizenzvertrag läge ein Rechtsmangel zu Grunde, teilte das Gericht nicht. Es sei dem Käufer eine verkörperte Kopie übergeben worden, die durch Vervielfältigung der Masterkopie des ursprünglichen Lizenzinhabers entstanden sei. Dadurch sei sowohl hinsichtlich des Verbreitungsrechts als auch des Vervielfältigungsrechts Erschöpfung gem. § 69c Nr. 3 S. 2 UrhG eingetreten. Durch die in Erfüllung des jeweiligen Volumenlizenzvertrags erfolgte Einräumung von Nutzungsrechten an Software, habe sich das Verbreitungsrecht des Lizenzinhabers in Bezug auf jedes einzelne eingeräumte Nutzungsrecht, das jew. als ein eigenständig zu beurteilendes Vervielfältigungsstück der Software zu behandeln sei, erschöpft. Dadurch könnten auch bei aufgespaltenen Volumenlizenzen einzelne Softwarelizenzen ohne Zustimmung des Lizenzinhabers veräußert werden. Das OLG Düsseldorf hat eine Ausdehnung des Erschöpfungsgrundsatzes auf die mitgelieferte Sicherungskopie abgelehnt.336 Der BGH hat mit Beschluss vom 3. Februar 2011337 die Frage der Online-Erschöpfung dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt.
 
              129 Der EuGH hat in „UsedSoft vs. Oracle“338 den Erschöpfungsgrundsatz der Computerprogramm-Richtlinie auch auf Download-Software angewendet.339 Stelle der Urheberrechtsinhaber seinem Kunden eine – körperliche oder nichtkörperliche – Kopie zur Verfügung und schließe er gleichzeitig gegen Zahlung eines Entgelts einen „Lizenzvertrag“, durch den der Kunde das unbefristete Nutzungsrecht an dieser Kopie erhält, so verkaufe er diese Kopie an den Kunden und erschöpfe damit sein ausschließliches Verbreitungsrecht. Durch ein solches Geschäft werde das Eigentum an dieser Kopie übertragen. Somit kann sich der Rechteinhaber, selbst wenn der Lizenzvertrag eine spätere Veräußerung untersagt, dem Weiterverkauf dieser Kopie nicht mehr widersetzen. Entsprechende Nutzungsbeschränkungen in AGB sind rechtswidrig.340 Fraglich ist nun, ob künftig neue Vertriebsmodelle Kauf/Lizenz ersetzen werden (Miete, Cloud-Computing; SaaS). Im Übrigen zählen zu den Vervielfältigungen, die nach Art. 5 der RL 2001/29/EG für die Benutzung der Software erforderlich und dem Zweiterwerber daher erlaubt sind, nicht die Aufspaltungen von Volumenlizenzen. Spannend ist schließlich auch, wie sich die Entscheidung auf andere Werkarten auswirkt.341 Zu beachten ist, dass der Zweitkäufer die Darlegungs- und Beweislast für das Vernichten der Altkopie beim Verkäufer trägt.342 Über solche Beweislastregeln macht die deutsche Rechtsprechung regelmäßig die Erschöpfung unmöglich.343
 
              130 Streitig ist, ob diese Konzeption auch auf eBooks und andere digitale Inhalte zur Anwendung kommt. Nach Auffassung des OLG Hamm344 und des OLG Hamburg345 ist der Weiterverkauf von eBooks weder in direkter noch analoger Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes von diesem gedeckt. Eine europarechtskonforme Auslegung des § 17 Abs. 2 UrhG im Lichte des Art. 4 Abs. 2 RL 2001/29/EG ergebe, dass dieser lediglich körperliche Werkstücke umfasse. Die „UsedSoft“-Entscheidung des EuGH sei nicht auf eBooks übertragbar. AGB-Klauseln, die eine Weiterveräußerung eines eBooks verbieten, seien keine unangemessene Benachteiligung gem. § 307 BGB und daher wirksam.
 
              131 Auf der Rechtsfolgenseite ist die Erschöpfung räumlich auf den Bereich der EU und des EWR beschränkt (§ 17 Abs. 2 UrhG).346 Wer Kopien geschützter Werke in den USA kauft, darf diese nicht in der EU weiterverkaufen; eine internationale Erschöpfung wird von der h. M. abgelehnt.347
 
              132 Sachlich beschränkt sich die Erschöpfung nur auf die jeweilige Verbreitungsform. Sie erlaubt nicht die Verbreitung innerhalb eines neuen, eigenständigen Marktes, etwa von Buchclubausgaben eines Buches im Taschenbuchhandel.348
 
              133 Der BGH hat in der Entscheidung „Half Life 2“349 vertreten, dass der urheberrechtliche Grundsatz der Erschöpfung des Verbreitungsrechts nicht berührt wird, wenn ein Hersteller eines Computerspiels, das auf DVD-ROM vertrieben wird, dieses so programmiert, dass es erst nach Einrichtung eines Benutzerkontos über eine Internetverbindung zum Hersteller benutzt werden kann, die Einrichtung des Benutzerkontos nur einmalig möglich ist und der Lizenzvertrag eine Klausel enthält, nach welcher es dem Nutzer verboten ist, das Benutzerkonto zu verkaufen, für dessen Nutzung Geld zu verlangen oder es anderweitig weiterzugeben. Urheberrechtlich bestehe kein Anspruch darauf, dass mit dem Erwerb eines urheberrechtlich geschützten Computerprogramms auch eine Nutzungsmöglichkeit eingeräumt wird; insb. gebiete dies nicht der urheberrechtliche Erschöpfungsgrundsatz. Einschränkungen der rechtlichen oder tatsächlichen Verkehrsfähigkeit eines Werkstücks, die sich nicht aus dem Verbreitungsrecht des Urhebers als solchem ergeben, sondern auf anderen Umständen beruhen, wie z. B. auf der spezifischen Gestaltung des betreffenden Werks oder Werkstücks, berühren den Grundsatz der Erschöpfung des urheberrechtlichen Verbreitungsrechts nicht.
 
              134 Ähnlich ist nach Auffassung des LG Berlin die Rechtslage beim Vertrieb von Musikdownloads.350 Eine Klausel in den AGB eines entgeltlichen Musikdownloadportals, die den Weitervertrieb, die Weitergabe, Übergabe oder Unterlizenzierung von im Wege des Downloads erworbenen Musikdateien vorbehaltlich abweichender gesetzlicher Regeln verbietet, beinhaltet keine unangemessene Benachteiligung. Durch den Download einer Musikdatei und ihrer Festlegung auf einem Datenträger tritt keine Erschöpfung des Verbreitungsrechts i. S. d. § 17 Abs. 2 UrhG ein. Eine analoge Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes scheidet aus, da sowohl nach dem deutschen Urheberrecht als auch nach der Richtlinie 2001/29/EG der Eintritt der Erschöpfung ausdrücklich die gegenständliche Verkörperung eines Werkes voraussetzt. Der Weitervertrieb einer durch Download erworbenen Musikdatei mittels Herstellung eines weiteren Vervielfältigungsstückes, z. B. über E-Mail, stellt demnach bloß einen Verstoß gegen das Vervielfältigungsrecht aus § 16 UrhG dar.351
 
             
            
              4. Öffentliche Reden (§ 48 UrhG)
 
              135 Nach § 48 Abs. 1 Nr. 2 UrhG ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Reden zulässig, die bei öffentlichen Verhandlungen vor staatlichen, kommunalen oder kirchlichen Organen gehalten worden sind.
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